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Mitteilungsblatt mit amtlichen Bekanntmachungen für das Amt Stargarder Land und die  
Stadt Burg Stargard mit den Gemeinden Cölpin, Groß Nemerow, Holldorf, Lindetal, Prags-
dorf sowie des Abwasserbeseitigungszweckverbandes Tollensesee und des Zweckver-
bandes für Wasserver- und Abwasserentsorgung Strasburg
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Öffnungszeiten Amt:
dienstags: 8:30 - 12:00 Uhr, 13:30 - 18:00 Uhr
donnerstags: 8:30 - 12:00 Uhr, 13:30 - 16:00 Uhr
freitags: 8:30 - 11:00 Uhr

Öffnungszeiten Bibliothek:
montags, mittwochs: 10:00 - 12:00 Uhr, 

13:00 - 16:00 Uhr
dienstags, donnerstags: 13:00 - 17:30 Uhr

Telefonverzeichnis des Amtes Stargarder Land

Stadtverwaltung Burg Stargard • Mühlenstraße 30 • 17094 Burg Stargard
Verwaltung für das Amt Stargarder Land mit den Mitgliedsgemeinden:
Burg Stargard, Cölpin, Groß Nemerow, Holldorf, Lindetal und Pragsdorf

Telefonzentrale 039603 2530
Fax-Nr. 039603 25342
E-Mail: amt@stargarder-land.de

Fachbereich Ansprechpartner Telefon E-Mail-Adresse
Büro des Bürgermeisters
Bürgermeister / Leiter Verwaltung Herr Tilo Lorenz 039603 25310 buergermeister@burg-stargard.de

Hauptamt
Leiterin Hauptamt Frau Marion Franke 039603 25311 m.franke@stargarder-land.de
Sekretariat / Schulangelegenheiten Frau Janett Segeth 039603 25310 j.segeth@stargarder-land.de
Sekretariat / Schulangelegenheiten Frau Anne Miksch 039603 25318 a.miksch@stargarder-land.de
Personal / EDV Frau Sylvia Voß 039603 25312 s.voss@stargarder-land.de
Standesamt Herr Christian Walter 039603 25313 c.walter@stargarder-land.de
Wohngeld / Standesamt / Vereine Frau Anja Dielenberg 039603 25314 a.dielenberg@stargarder-land.de
Einwohnermeldeamt Frau Margrit Vollendorf 039603 25315 m.vollendorf@stargarder-land.de
Einwohnermeldeamt / Kindertagesstätten Frau Veronika Strohrmann 039603 25316 v.strohrmann@stargarder-land.de
Zentrale Verwaltung / Sitzungsdienst Frau Carmen Jungerberg 039603 25317 c.jungerberg@stargarder-land.de

Finanzen
Leiterin Finanzen Frau Jana Linscheidt 039603 25321 j.linscheidt@stargarder-land.de
Kassenverwaltung Frau Martina Matner 039603 25322 m.matner@stargarder-land.de
Vollstreckung Frau Stefanie Jannusch 039603 25323 s.jannusch@stargarder-land.de
Steuern / Gewerbe Frau Bianca Rothe 039603 25324 b.rothe@stargarder-land.de
Finanzen / Gebühren Frau Katja Lau 039603 25326 k.lau@stargarder-land.de
Kasse Frau Ute Retter 039603 25327 u.retter@stargarder-land.de
Liegenschaften Frau Mandy Arnarson 039603 25328 m.arnarson@stargarder-land.de
Geschäftsbuchhaltung Frau Margitta Jacobs 039603 25329 m.jacobs@stargarder-land.de

Bau- und Ordnungsamt
Leiter Bau- und Ordnungsamt Herr Tilo Granzow 039603 25331 t.granzow@stargarder-land.de
Investitionen / Stadtsanierung / Abwasser Herr Andy Marquardt 039603 25332 a.marquardt@stargarder-land.de
Ordnungsamt / Sicherheit / Natur u. Umwelt Herr Karlo Weber 039603 25333 k.weber@stargarder-land.de
Allg. Anfragen / Gemeindehäuser / 
Sporthallen

Frau Janine Müller 039603 25334 j.mueller@stargarder-land.de

Bauordnung / Erschließung Frau Martina Dörbandt 039603 25335 m.doerbandt@stargarder-land.de
Ordnungsamt / Sicherheit / Brandschutz Herr Christoph Ruchay 039603 25336 c.ruchay@stargarder-land.de
Vergabestelle / Fördermittel Frau Jennifer Klink 039603 25337 j.klink@stargarder-land.de
Straßenunterhalt / Winterdienst /Bauhof Herr Thomas Schröder 039603 25338 t.schroeder@stargarder-land.de
Fördermittel / Vergaben / 
Friedhofsverwaltung

Frau Monique Diekow 039603 25339 m.diekow@stargarder-land.de

Bereich Kultur und Tourismus
Kultur und Tourismus / Burganlage Frau Eileen Voß 039603 25351 e.voss@stargarder-land.de
Museum Herr Frank Saß 039603 25353 museum@stargarder-land.de
Besucherinformation Frau Bärbel Bartsch 039603 25355 ti@burg-stargard.de
Bibliothek / Marie-Hager-Haus Herr Stefan Richert 039603 25358 s.richert@stargarder-land.de

Weitere städtische Einrichtungen
Schulsachbearbeiterin Regionale Schule Frau Katja Pingel 039603 25362 schule@RegS-Burg-Stargard.de
Schulsachbearbeiterin Grundschule Frau Anne Spietz 039603 25361 willkommen@grundschule-kletterrose.de

Bürgermeister der Gemeinden
Gemeinde Cölpin Herr Joachim Jünger 0173 5438325 bgm.coelpin@stargarder-land.de
Gemeinde Groß Nemerow Herr Wilfried Stegemann 0177 8224513 bgm.gross-nemerow@stargarder-land.de
Gemeinde Holldorf Herr Mario Borchardt 0172 9045185 bgm.holldorf@stargarder-land.de
Gemeinde Lindetal Frau Rosemarie Kroh 0172 3241853 bgm.lindetal@stargarder-land.de
Gemeinde Pragsdorf Herr Ralf Opitz 0152 27743922 bgm.pragsdorf@stargarder-land.de
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Wichtige Termine

Mo, 09.05.2022,
18:00 Uhr

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Holldorf Begegnungsstätte Rowa, Gutsweg 8

Die Termine für die Sitzungen der Stadtvertretung werden noch 
bekannt gegeben.

Änderungen Vorbehalten!

Achtung Schulabgänger 2022!
Die Stadt Burg Stargard schreibt zum 1. September 2022 
einen

Ausbildungsplatz zur/zum  
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

aus.

Ausbildungsvoraussetzung ist ein guter bis sehr guter Re-
alschulabschluss.
Hauptbestandteil des Berufes ist das dienstleistungsorien-
tierte Bearbeiten von Anfragen und Anliegen der Bürgerin-
nen und Bürger.
Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre.

Die Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen (tabel-
larischer Lebenslauf, Kopien der beiden letzten Zeugnisse, 
Praktikumsnachweise (wenn vorhanden)) sind bis spätes-
tens 20. Mai 2022 an die

Stadt Burg Stargard
Hauptamt
Mühlenstraße 30
17094 Burg Stargard

oder per E-Mail an

s.voss@stargarder-land.de

zu senden.

Ihre Unterlagen werden auch zu den bekannten Sprechzei-
ten im Rathaus entgegengenommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die durch die Bewerbung entstehenden Kosten werden von 
der Stadt nicht übernommen.
Die Bewerber/innen werden gebeten, die Bewerbungsun-
terlagen nicht in Folien und Heftern einzusenden.

Frühjahrsputz in Burg Stargard
Beim diesjährigen Frühjahrsputz in Burg Stargard am 9. April 
2022 haben wieder viele große und kleine fleißige Helfer in die 
Hände gespuckt und ordentlich mit angepackt. Unter anderem 
sammelten Schüler der Grundschule Kletterrose und Einwohner 
rund um den Mühlenteich, auf dem Klüschenberg, um das Burg-
gelände herum sowie in Kreuzbruchhof Müll. Dabei kam ganz 
schön was zusammen, wenn man mal rechts und links entlang 
von Straßen und Wegen schaut.

Auch aus dem Wasser des 
Mühlenteiches wurde Unrat 
entfernt. Dazu kam ein Ar-
beitseinsatz des ansässigen 
SV Burg Stargard 09 e.V., die 
den Sportplatz verschöner-
ten, sowie des Heimatchors, 
die sich das Areal rund um 
das Hospital vornahmen. 
Auch die Blumenrabatte vor 
den Hebammen wurden im 
Rahmen des Frühjahrsput-
zes verschönert.

Vielen Dank an alle Helfer

Arbeitseinsatz auf dem Friedhof 
in Burg Stargard
Liebe Burg Stargarderinnen und Burg Stargarder,

wie es viele mitbekommen haben, wurde der Friedhof bei den 
starken Stürmen in diesem Jahr in Mitleidenschaft gezogen. 
Hierbei und bei den Aufräumarbeiten durch den Bauhof wurden 
die Wege und Flächen des Friedhofs durch die Fahrspuren und 
schweren Bäume in Mitleidenschaft gezogen.

Unsere Mitarbeiterin auf dem Friedhof ist nun täglich dabei, die 
Spuren nach und nach zu beseitigen. In der ersten Maiwoche 
werden noch viele Stubben der gefällten Bäume entfernt. Hier-
bei entstehen Löcher, die mit Erde gefüllt werden müssen. Da 
dies alles aber nur in mühseliger Handarbeit möglich ist, wären 
viele tatkräftige Helfer wünschenswert. Aus diesem Grunde wol-
len wir einen Arbeitseinsatz durchführen um die entstandenen 
und noch entstehenden Fahrspuren und Löcher wieder aufzu-
füllen, so dass für alle Besucher keine Gefahr für Verletzungen 
besteht.

Der Arbeitseinsatz soll am  
Samstag, 07. Mai 2022, ab 09:00 Uhr stattfinden.

Geplant ist es, die bis dahin 4 angelieferten Container voller 
Oberboden auf dem Friedhof durch die Mitarbeiter des Bauho-
fes zu verteilen. Dann soll alles glatt geharkt werden und ab-
schließend Rasen gesät werden. Da der Friedhof bzw. Bauhof 
nicht ausreichende Gerätschaft hat, wäre es schön, wenn fol-
gende Geräte selbst mitgebracht werden:
• Harken
• Schubkarren
• Schippen
Wir hoffen auf viele helfende Hände. Getränke und ein kleiner 
Snack werden zur Stärkung bereit stehen. Um den Einsatz bes-
ser koordinieren zu können, wäre eine Anmeldung der Teilnah-
me vorab bei folgender Kontaktperson hilfreich:

Friedhofsverwaltung
Monique Diekow
Mühlenstraße 30
17094 Burg Stargard
Tel.: 039603 25339
E-Mail: m.diekow@stargarder-land.de
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botes bestehen, allerdings nicht für einen weiteren Discounter.  
Darüber hinaus empfiehlt das Konzept keine weitere Entwick-
lung zusätzlicher Einzelhandelsflächen (auch zum Erhalt vor-
handener Märkte), sondern stellt klar, dass der vorgesehene 
Standort gegen das verbindliche raumordnerische Integrations-
gebot verstößt.
Diesem gutachterlichem Fazit ist die Mehrheit der Stadtvertre-
tung gefolgt und hat das Einzelhandelkonzept bestätigt. Das 
Konzept, welches als „Leitlinie“ für etwaige Ansiedlungsvorha-
ben und damit möglicherweise verbundener Bauleitplanungen 
gilt, kann jedoch jederzeit fortgeschrieben werden, wenn sich 
zum Beispiel die Situation in Burg Stargard nochmals ändern 
sollte. 
Aktuell erfolgt die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, 
also zum Beispiel die Einholung von Stellungnahmen etwa von 
der IHK Neubrandenburg.
Einsehbar ist das Einzelhandelskonzept nach vorheriger Termi-
nabsprache im Bauamt der Stadtverwaltung sowie auf der In-
ternetseite unter folgendem Link: https://www.burg-stargard.de/
category/bekanntmachungen/
Neben den vorgenannten Beschlüssen stand natürlich auch der 
Bericht des Bürgermeisters auf der Tagesordnung.
Dieser ist ebenfalls im Internet unter https://www.burg-stargard.
de/start/bericht-des-buergermeisters-zur-stadtvertretersitzung-
am-06-04-2022/ einsehbar.

Abschied von einem langjährigen Kollegen

Nach 41 bewegenden 
Arbeitsjahren verab-
schiedeten wir unse-
ren Kollegen Frank 
Saß am 31. März in 
den Ruhestand.

Als viertes von sieben 
Kindern einer Postan-
gestellten und eines 
Traktoristen war bei 
ihm früh die Liebe 
zum Schrauben und 
Werkeln entfacht wor-
den. Deshalb verwun-
derte es nicht, dass 
Frank den Beruf eines 
Baumaschinisten im 
damaligen VEB Woh-
nungsbaukombinat 
(WBK) Neubranden-
burg erlernte. Doch 
schon während der 
Schulzeit interessierte er sich sehr stark für Geschichte und Ar-
chäologie. Schließlich machte Frank 1981 sein Hobby zum Beruf 
und er übernahm die Heimatstube in Burg Stargard. Nebenbei 
absolvierter er ein vierjähriges Fernstudium der Museologie. „Gebt 
mir ein Museum und ich werde es füllen.“ Diese Worte hat Herr 
Saß zum Inhalt seines Arbeitslebens gemacht, denn heute füllt 
das von ihm zusammengetragene Kulturgut eines der größten 
Gebäude auf der Burg, den ehemaligen Marstall.
„Es waren viele erfüllte Jahre, spannende und anstrengende Jah-
re, erfolgreiche und schwierige Zeiten, aufregende und ruhige 
Momente -aber niemals war es langweilig“, so Frank Saß.
Ein Einfaches „Tschüss, ich bin dann mal weg“ war ihm nach all 
dieser Zeit jedoch zu wenig. So gab es an seinem letzten Tag 
noch einen kleinen Empfang mit Kollegen und Wegbegleitern in 
der Querdielenscheune der Vorburg.

Wir danken Herrn Saß für seine Ausdauer, sein Ideenreichtum 
und sein Fachwissen, welches er in all den Jahren für die Stadt 
Burg Stargard eingebracht hatte und welche er weiterhin in eh-
renamtlicher Arbeit, u.a. beim Förderverein der Höhenburg zur 
Verfügung stellen wird.

Informationen aus der Stadtvertretersitzung 
am 06.04.2022
Während der letzten Sitzung der Stadtvertretung Burg Stargard 
Anfang April wurden wieder wichtige Beschlüsse gefasst.
Unter anderem wurde beschlossen, dass das Hotel Bornmüh-
le (Tollenseheim) zum externen Trauungsort gewidmet wer-
den kann, wohingegen der Status „Trauungsort“ für das Hotel 
Heidehof in Klein Nemerow entfallen soll. Durch das Standes-
amt der Stadt Burg Stargard können im Hotel Bornmühle dem-
entsprechend zukünftig Trauungen vorgenommen werden. Die 
Hauptorte für standesamtliche Trauungen bleiben jedoch das 
Rathaus und der „Damenflügel“ oder die „Kapelle“ auf der Burg.

Zum „Krummen Haus“ auf der Burg wurde ebenfalls ein weit-
reichender Grundsatzbeschluss gefasst. In Folge der neuer-
lichen Teilabbrüche an der Mauerschale der Ruine, wurde im 
Rahmen der Ausschussberatungen über mögliche Maßnahmen 
zur Sicherung des Krummen Hauses gesprochen. Im Ergebnis 
beschloss die Stadtvertretung nun, dass man das ursprüngli-
che Ziel eines 3-geschossigen Wiederaufbaus nun nicht mehr 
verfolgen will, sondern eine „abgespecktere“ Variante, also die 
Sicherung und eine komplette Überdachung der noch beste-
henden Gebäudeteile erreichen will. Allerdings können dafür 
nötige Planungsschritte noch nicht eingeleitet werden, da hier 
zunächst die Abstimmung über eine mögliche Vorgehensweise 
mit der Landesdenkmalpflege abgewartet werden soll.

Die wohl mit am meisten Spannung erwartete Beschlussfas-
sung fand jedoch über das Einzelhandelskonzept für die 
Stadt Burg Stargard statt. Ausgelöst durch das Ansiedlungs-
interesse des Discounters NORMA, beschloss die Stadtvertre-
tung bereits Ende 2020, dass man ein eigenes Konzept bzw. 
Gutachten in Auftrag geben wollte, welches insbesondere die 
Frage klären sollte, ob ein dritter Discountmarkt für unsere Stadt 
noch verträglich ist und, wenn ja, ob der von NORMA dafür vor-
gesehene Standort entsprechend baugesetzlicher Vorschriften 
in Frage käme.
Während die erste Frage vor allen Dingen einer gutachterlichen 
Analyse unterliegt, ist die Standortfrage insbesondere durch 
Vorgaben der Landesraumplanung sowie durch baugesetz-
liche Regelungen zu klären. Im Ergebnis dieses Gutachtens 
wurde festgestellt, dass tatsächlich nur sehr geringe Entwick-
lungsmöglichkeiten für einen Ausbau des bestehenden Ange-
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Öffentliche Wahlbekanntmachung der Stadt Burg Stargard zur Bürgermeisterwahl  
am 12. Juni 2022

Öffentliche Bekanntmachung gem. § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz MV sowie § 27  
LKWO MV über die vom Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung am 6. April 2022 
zugelassenen Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022 in der Stadt Burg Stargard

Reihenfolge derzugelassenen Wahlvorschlagsträgerund Bewerber

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Kurzbezeichnung Geburtsjahr
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU
lfd. Nr. Name, Vorname, Beruf/Tätigkeit
1 Lorenz, Tilo Verwaltungsbetriebswirt 1981

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Kurzbezeichnung Geburtsjahr
2 Wählergruppe Stargard 2030 Stargard 2030
lfd. Nr. Name, Vorname, Beruf/Tätigkeit
2 Sievert, Katja Diplom-Pädagogin 1975

Die Bewerberin zu lfd. Nr. 2 erklärte, im Falle des Wahlerfolges wegen Unvereinbarkeit von Amt und Mandat auf ihr Mandat als 
Mitglied in der Stadtvertretung Burg Stargard zu verzichten.

Auf Grund des Alters entfällt die Erklärung über Tätigkeiten für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik für  
die Bewerberin/den Bewerber zu lfd. Nr. 1 und 2.

Burg Stargard, 7. April 2022

Christian Walter
Gemeindewahlleiter

1. Am 12. Juni 2022 findet in der Stadt Burg Stargard die Bür-
germeisterwahl statt. Gewählt wird in der Stadt Burg Star-
gard der/die Bürgermeister/in. Die Wahl dauert von 08:00 
bis 18:00 Uhr.

2. Die Stadt mit seinen Ortsteilen ist in 6 Wahlbezirke eingeteilt 
(siehe Anlage 1). Die Wahlbezirke gehören zum Wahlbereich 
der Stadt Burg Stargard. In den Wahlbenachrichtigungen, 
die den Wahlberechtigten bis zum 21. Mai 2022 zugestellt 
werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem die wahlberechtigte Person wählen kann. Aufgrund 
der Infektionslage mit SARS-CoV-2 (Corona-Virus) werden 
alle Wahlberechtigten aufgefordert, die Hinweise der Ge-
meindewahlbehörde zu den Bürgermeisterwahlen in der 
Stadt Burg Stargard am 12. Juni 2022 gemäß Anlage 2 die-
ser öffentlichen Bekanntmachung zu beachten.

3. Der Briefwahlvorstand tritt am 12. Juni 2022 um 15:00 Uhr 
zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses in der Mühlenstra-
ße 30 (Rathaus) in 17094 Burg Stargard zusammen.

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetra-
gen ist. Den Wahlberechtigten wird empfohlen, zur Wahl 
ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis, Uni-
onsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass 
mitzubringen, da sie sich auf Verlangen des Wahlvorstan-
des über ihre Person auszuweisen haben. Die Wahlbenach-
richtigung verbleibt beim Wahlberechtigten. Sie ist für den 
Fall einer Stichwahl am 26. Juni 2022 erneut dem Wahlvor-
stand vorzuzeigen. Jede wahlberechtigte Person erhält für 
die Wahl, für die sie wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel. 
Dieser Stimmzettel kann von der wahlberechtigten Person 
in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem dafür vor-
gesehenen besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. 

Zur Stimmabgabe bei der Wahl ist die Verwendung von 
Stimmzettelschablonen für Sehbehinderte nicht gegeben. 
Gemäß § 34 Absatz 1 der Landes- und Kommunalwahl-
ordnung können Sehbehinderte eine andere Person, de-
ren Hilfe sie sich bei der Stimmabgabe bedienen wollen, 
bestimmen. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der 
Wünsche des Wahlberechtigten zu beschränken. Hilfsper-
sonen, die auch Mitglied des Wahlvorstandes sein können, 
sind nach § 2 Absatz 2 der Landes- und Kommunalwahlord-
nung zur Geheimhaltung verpflichtet.

Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin
Gewählt wird mit einem grauen Stimmzettel. Jedem Wahlbe-
rechtigten wird im Wahlraum ein Stimmzettel ausgehändigt. 
Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Der Stimmzettel 
enthält unter fortlaufender Nummer die im Wahlgebiet zu-
gelassenen Wahlvorschläge unter Angabe vom Namen und 
Kurzbezeichnung der Parteien bzw. Wählergruppen oder 
die Bezeichnung „Einzelbewerber/in“ sowie den Namen je-
der Bewerbung. Rechts neben dem Namen einer jeden Be-
werbung befindet sich ein Kreis für die Kennzeichnung. Der 
Wahlberechtigte gibt seine Stimme in der Weise ab, dass 
er auf dem Stimmzettel mit mehreren Bewerbungen durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerbung die Stimme 
gelten soll. Der gekennzeichnete und gefaltete Stimmzettel 
ist vom Wahlberechtigten in die Wahlurne zu legen.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk für die Wahl sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Aufgrund der Infektionslage mit SARS-CoV-2 (Corona-Vi-
rus) werden alle Wahlberechtigten gebeten, aktiv von der 
Briefwahl Gebrauch zu machen. 



Stargarder Zeitung – 6 – Nr. 04/2022

Jede Briefwahl, in welcher die Stimmenkennzeichnung zu 
Hause erfolgt, bewirkt, dass weniger Menschen sich vor 
oder im Wahllokal aufhalten. Nähere Erläuterungen zur 
Briefwahl finden Sie in der öffentlichen Bekanntmachung 
der Stadt Burg Stargard zu den Öffnungszeiten des Brief-
wahllokals anlässlich der Bürgermeisterwahl am 12. Juni 
2022, zu finden in der April-Ausgabe der „Stargarder Zei-
tung“ sowie unter www.burg-stargard.de.

Das Briefwahllokal ist in der Zeit vom 23. Mai 2022 - 10. Juni 
2022 im Rathaus der Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, 
17094 Burg Stargard (Meldestelle) eingerichtet und hat fol-
gende Öffnungszeiten:

Dienstag von 08:30 Uhr - 12:00 Uhr sowie
von 13:30 Uhr - 18:00 Uhr,

Donnerstag von 08:30 Uhr - 12:00 Uhr sowie
von 13:30 Uhr - 16:00 Uhr,

Freitag von 08:30 Uhr - 11:00 Uhr.

Am 26. Mai 2022 hat das Briefwahllokal geschlossen.

Für den Fall, dass eine wahlberechtigte Person noch am 
Tag vor der Wahl (11. Juni 2022) glaubhaft versichert, dass 
ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, ist das 
Briefwahllokal zur Ausstellung eines neuen Wahlscheines 
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt. 

Wahlberechtigte mit Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
haben nachfolgende Besonderheiten zu beachten. Sie kön-
nen an der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters in 
dem Wahlgebiet, für das der Wahlschein gilt,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Wahlgebietes oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht für die Wahl 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt 
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Burg Stargard, 14. April 2022

Christian Walter
Gemeindewahlleiter

Anlage 1 zur öffentlichen Wahlbekanntmachung der Stadt Burg Stargard zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022

Stadt/Gemeinde WahlBezirk Nr. Bezeichnung
des Wahlbezirkes

Bezeichnung
des Wahlraumes

barrierefrei
ja/nein

Burg
Stargard

1 Stimmbezirk 1 Gesundheitshaus Lebensfreude, Walkmüllerweg 6 - 7 ja

2 Stimmbezirk 2 Hotel zur Burg, Am Markt 10 nein

3 Stimmbezirk 3 Regionale Schule, Klüschenbergstraße 13 nein

4 Stimmbezirk 4 Feuerwehrgerätehaus, Marner Straße 106 nein

5 Stimmbezirk 5 Cammin, Am Bahnhof 1 nein

6 Stimmbezirk 6 Teschendorf, Schmiedeweg 6 nein

Anlage 2 zur öffentlichen Wahlbekanntmachung der Stadt Burg Stargard zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022

Hinweise der Gemeindewahlbehörde zur Bürgermeisterwahl in der Stadt Burg Stargard am 12. Juni 2022

Corona-Virus Verhaltensregeln für Wähler

Ausgangslage:
Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Virus SARS-CoV-2 
(Corona-Virus) wird trotz der Möglichkeit seine Stimme in ei-
nem Wahllokal abzugeben, darum gebeten, möglichst von ei-
ner Briefwahl Gebrauch zu machen. Nähere Erläuterungen zur 
Briefwahl finden Sie in der öffentlichen Bekanntmachung der 
Stadt Burg Stargard zu den Öffnungszeiten des Briefwahllo-
kals anlässlich der Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022, zu fin-
den in der April-Ausgabe der „Stargarder Zeitung“ sowie unter  
www.burg-stargard.de.
Für die Wahl in einem Wahllokal, auch im Briefwahllokal, wird 
Wählern/innen und Wahlhelfern/innen der bestmögliche Schutz 
geboten. Folgende Regeln sind einzuhalten!

Abstand:
Wähler/innen und Wahlhelfer/innen sollen im und vor dem Wahl-
lokal den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen au-
ßerhalb des eigenen Hausstandes einhalten!

Mund-Nasen-Schutz (MNS):
Wähler/innen und Wahlhelfer/innen müssen im und beim An-
stehen vor dem Wahllokal eine medizinische Gesichtsmaske  
(z. B. OP-Maske gemäß EN 14683) oder eine Atemschutzmaske 
(z. B. FFP2-Maske) tragen! Wähler/innen mit ärztlichem Attest, 
welches sie vom Tragen eines MNS befreit, müssen das Attest 
mitbringen und dem Wahlvorstand auf Verlangen vorlegen. In 

diesem Fall wird jedoch zum Schutz anderer empfohlen, die 
Stimme mittels Briefwahl abzugeben.

Organisation des Zutritts zum Wahlraum:
Es gilt unter Umständen eine Begrenzung der im Wahlraum ma-
ximal zugelassenen Personen. Wähler/innen müssen unter Um-
ständen draußen an der frischen Luft warten. 

Nehmen Sie längere Wartezeiten in Kauf. Es ist ein Abstand von 
1,5 m zu anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts 
einzuhalten. Sollte Andrang herrschen, haben Sie bitte Geduld. 
Es stehen keine öffentlichen Toiletten in den Wahllokalen zur 
Verfügung.

Erkältungssymptome:
Wähler/innen mit Erkältungssymptomen (insbes. neu auftreten-
der Husten, Halsschmerzen, Atemnot, Fieber und Geruchs- und 
Geschmacksverlust) sollen dem Wahllokal fernbleiben und ihre 
Stimme mittels Briefwahl abgeben. Im Fall einer plötzlichen In-
fektion kann noch am 10. Juni 2022 bis 12:00 Uhr und am Wahl-
tag bis 15:00 Uhr die Briefwahl beantragt werden.

Wahlrecht und Quarantäne:
Sich in häuslicher Quarantäne befindende Wahlberechtigte kön-
nen nicht ins Wahllokal kommen. Hier ist eine schriftliche An-
tragstellung für die Briefwahl bis zum 10. Juni 2022, 12:00 Uhr 
möglich.
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Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und  
die Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022  
in der Stadt Burg Stargard

1. Das Wählerverzeichnis zur oben aufgeführten Wahl für die 
Stadt Burg Stargard wird in der Zeit

vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022
während der allgemeinen Öffnungszeiten der  

Stadtverwaltung in Mühlenstraße 30 in 17094 Burg Stargard 
in der Einwohnermeldestelle

mit vorheriger Terminabsprache für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten.
Beachten Sie bitte, dass die Meldestelle am 26. Mai 2022 
(Christi Himmelfahrt) geschlossen hat.
Jede wahlberechtigte Person kann an Werktagen die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine 
wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 34 Absatz 5 des Landesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automati-
sierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 23. Mai 2022 bis spätestens 27. 
Mai 2022 12:00 Uhr den Antrag auf Berichtigung des Wäh-
lerverzeichnisses bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich 
unter Angabe der Gründe stellen. Dabei sind Familienna-
me, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift anzugeben. Der 
Antrag ist zu richten an die

Stadt Burg Stargard, Gemeindewahlbehörde, Mühlenstra-
ße 30, 17094 Burg Stargard.

Er kann auch in der Dienststelle der Gemeindewahlbe- 
hörde an Werktagen - Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, 
17094 Burg Stargard - während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten abgegeben oder mündlich zur Niederschrift gestellt 
werden.
Beachten Sie bitte, dass die Stadtverwaltung am 26. 
Mai 2022 (Christi Himmelfahrt) geschlossen hat.

3. Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens bis zum 21. Mai 2022 eine Wahl-
benachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss einen An-
trag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann.

4. Wahlscheine werden bei Erfüllung der wahlrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Bürgermeisterwahl erteilt. Wer ei-
nen Wahlschein hat, kann an der Bürgermeisterwahl durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemein-
de oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Wahlscheine zur Wahl erhalten wahlberechtigte Personen 
auf Antrag.

5.1. Eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtig-
te Person erhält auf Antrag einen gelben Wahlschein. Zu-
gleich erhält sie die erforderlichen Unterlagen für die Brief-
wahl - einen grauen amtlichen Stimmzettel für die Wahl, 
einen grauen amtlichen Stimmzettelumschlag und einen 
gelben amtlichen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der 
Gemeindewahlbehörde.

5.2. Eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person erhält auf Antrag einen Wahlschein, wenn 
sie nachweist, dass sie aus einem von ihr nicht zu vertre-
tenden Grund
a) die Antragsfrist auf Berichtigung des Wählerverzeichnis-

ses nach § 16 Absatz 1 der Landes- und Kommunal-
wahlordnung bis zum 27. Mai 2022 versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach Ablauf 
der Antragsfrist auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
nach § 16 Absatz 1 der Landes- und Kommunalwahlord-
nung entstanden ist.

6.1. Wahlscheine können von Wahlberechtigten, die in das 
Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum 10. Juni 2022, 
12:00 Uhr bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich (auch 
elektronischer Brief, Telefax) oder mündlich (nicht telefo-
nisch) beantragt werden. Im Falle nachgewiesener plötzli-
cher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch am Wahltag bis 15:00 Uhr ge-
stellt werden. Auch nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 5.2. 
Buchstaben a) und b) angegebenen Gründen Wahlscheine 
noch am Wahltag bis 15:00 Uhr beantragen. 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass  
Ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihr bis zum Tag vor der Wahl 12:00 Uhr ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. Wer den Antrag für eine andere Per-
son stellt, muss den unterschriebenen Wahlscheinantrag 
oder eine schriftliche Vollmacht der vertretenen Person 
vorlegen (§ 19 Absatz 2 der Landes- und Kommunalwahl-
ordnung).

6.2. Die Aushändigung des Wahlscheins und der Briefwahlun-
terlagen für einen anderen ist nur bei Vorlage des unter-
schriebenen Wahlscheinantrages oder einer schriftlichen 
Vollmacht der vertretenen Person zulässig (§ 20 Absatz 2 
der Landes- und Kommunalwahlordnung). Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
Bei der Briefwahl muss die wählende Person den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem dazugehörenden unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der Gemeindewahl-
behörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18:00 Uhr eingeht.

7. Ein Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich befördert. Ein Wahlbrief kann auch bei der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

8. Aufgrund der Infektionslage mit SARS-CoV-2 (Corona-Vi-
rus) werden alle Wahlberechtigten gebeten, aktiv von der 
Briefwahl Gebrauch zu machen. Zwar stehen Wahllokale 
auch am Wahltag zur Verfügung, doch bewirkt jede Brief-
wahl, in welcher die Stimmenkennzeichnung zu Hause er-
folgt, dass weniger Menschen sich vor oder im Wahllokal 
aufhalten. 
Nähere Erläuterungen zur Briefwahl finden Sie in der  
öffentlichen Bekanntmachung der Stadt Burg Stargard 
zu den Öffnungszeiten des Briefwahllokals anlässlich der  
Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022, zu finden in der  
April-Ausgabe der „Stargarder Zeitung“ sowie unter  
www.burg-stargard.de.

Burg Stargard, 14. April 2022

Christian Walter
Gemeindewahlleiter
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Burg Stargard zu den Öffnungszeiten  
des Briefwahllokals anlässlich der Bürgermeisterwahl
Am 12. Juni 2022 findet in der Stadt Burg Stargard die Bürger-
meisterwahl statt. Eine eventuell erforderliche Stichwahl findet 
am 26. Juni 2022 statt.

Aufgrund der Infektionslage mit SARS-CoV-2  
(Corona-Virus) werden alle Wahlberechtigten gebeten,  
aktiv von der Briefwahl Gebrauch zu machen.

Zwar stehen Wahllokale, in denen Sie wie üblich direkt wählen 
können, auch am Wahltag (12. Juni 2022/26. Juni 2022) zur Ver-
fügung, doch bewirkt jede Briefwahl, dass sich weniger Men-
schen vor oder im Wahllokal aufhalten. Bestenfalls lassen Sie 
sich die Unterlagen zusenden und nehmen die Stimmenkenn-
zeichnung zu Hause vor. Beides kann aber auch im Briefwahllo-
kal erfolgen. Im Briefwahllokal beachten Sie bitte die Hygiene-
vorschriften.
Das Briefwahllokal befindet sich in der Mühlenstraße 30, 17094 
Burg Stargard (Rathaus) und ist vom 23. Mai 2022 - 10. Juni 
2022, für den Fall einer Stichwahl vom 20. Juni 2022 - 24. Juni 
2022 zu den folgenden Zeiten geöffnet:
Dienstag von 08:30 Uhr - 12:00 Uhr 

sowie
von 13:30 Uhr - 18:00 Uhr,

Donnerstag von 08:30 Uhr - 12:00 Uhr 
sowie
von 13:30 Uhr - 16:00 Uhr,

Freitag von 08:30 Uhr - 11:00 Uhr.

Donnerstag 26. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt) geschlossen

Briefwahlunterlagen erhalten Sie auf Antrag. Der Antrag befin-
det sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Die Wahl-
benachrichtigung geht Ihnen spätestens bis zum 21. Mai 2022 
zu. Die genauen Modalitäten zur Briefwahl ergeben sich aus 
der Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022 in der Stadt Burg Stargard, 
zu finden in der April-Ausgabe der „Stargarder Zeitung“ sowie 
unter www.burg-stargard.de.

Anleitung zur Stimmenkennzeichnung bei Briefwahl:
1. Sie erhalten einen grauen Stimmzettel, einen grauen Stimm-

zettelumschlag, einen gelben Wahlschein sowie einen gel-
ben Wahlbriefumschlag ausgehändigt bzw. zugesendet.

2. Nehmen Sie zuerst die Kennzeichnung auf dem grauen 
Stimmzettel vor. Sie haben eine Stimme.

3. Legen Sie den grauen Stimmzettel nach Kennzeichnung 
in den grauen Stimmzettelumschlag und kleben den Um-
schlag zu.

4. Unterschreiben Sie danach den gelben Wahlschein per-
sönlich und mit Datumsangabe. Ohne Unterschrift kann der 
Wahlbrief zur Auszählung nicht zugelassen werden!

5. Legen Sie nun den unterschriebenen gelben Wahlschein so-
wie den verschlossenen grauen Stimmzettelumschlag in den 
gelben Wahlbriefumschlag und kleben den Umschlag zu.

1. Am 26. Juni 2022 findet in der Stadt Burg Stargard von 08:00 
- 18:00 Uhr die Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürger-
meisters für den Fall statt, dass am 12. Juni 2022 kein Kan-
didat die absolute Mehrheit gem. § 67 Absatz 2 Satz 1 Lan-
des- und Kommunalwahlgesetz M-V erreicht hat. Für diese 
Wahlbekanntmachung zur eventuell erforderlichen Stich-
wahl gelten die in der öffentlichen Wahlbekanntmachung 
der Stadt Burg Stargard zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni 
2022 vom 14. April 2022 (enthalten in der April-Ausgabe der 
„Stargarder Zeitung, sowie unter www.burg-stargard.de“) 
genannten Hinweise, ausgenommen mit nachfolgenden Än-
derungen: 

  
2. Der Briefwahlvorstand für die Stichwahl tritt zur Ermittlung 

des Briefwahlergebnisses am 26. Juni 2022 um 15:00 Uhr 
in der Mühlenstraße 30 (Rathaus) in 17094 Burg Stargard 
zusammen. 

  
3. Die Wahlbenachrichtigung soll anders als bei der Hauptwahl 

bei der Stichwahl abgegeben werden. 
  
4. Der Stimmzettel für die Stichwahl enthält die beiden im Wahl-

gebiet für die Stichwahl zugelassenen Personen unter Anga-
be ihres Namens sowie des Namens und der Kurzbezeich-
nung der Parteien oder Wählergruppe oder der Bezeichnung 
„Einzelbewerber/in“. Neben dem Namen jedes Bewerbers 
befindet sich jeweils ein Kreis für die Kennzeichnung. 

  
5. Für die Stichwahl werden für Wahlberechtigte, die für die 

Hauptwahl einen Wahlschein erhalten haben, von Amts 
wegen von der Gemeindewahlbehörde erneut Wahlscheine 
ausgestellt. Zugleich erhalten sie von Amts wegen für die 
Stichwahl den grauen Stimmzettel, den grauen Stimmzette-
lumschlag, den gelben Wahlschein sowie den gelben Wahl-
briefumschlag zugesandt. 

 Sonstige Wahlberechtigte erhalten einen gelben Wahlschein 
auf Antrag. Hier wird auf die öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 

Öffentliche Wahlbekanntmachung der Stadt Burg Stargard für den Fall einer Stichwahl  
zur Bürgermeisterwahl 2022

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgermeister-
wahl am 12. Juni 2022 in der Stadt Burg Stargard hingewie-
sen, zu finden in der April-Ausgabe der „Stargarder Zeitung 
sowie unter www.burg-stargard.de“. 

 Wahlscheine können bis zum 24. Juni 2022, 12:00 Uhr bei 
der Gemeindewahlbehörde schriftlich (auch elektronischer 
Brief, Telefax) oder mündlich (nicht telefonisch) beantragt 
werden. Im Falle des § 19 Abs. 3 Sätze 2 und 3 Landes- 
und Kommunalwahlordnung M-V kann der Antrag noch am 
Wahltag (26. Juni 2022) bis 15:00 Uhr gestellt werden. 

 Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass Ihr 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr 
bis zum 25. Juni 2022, 12:00 Uhr ein neuer Wahlschein er-
teilt werden. Für diesen Fall ist das Briefwahllokal zur Aus-
stellung eines neuen Wahlscheines am Tag vor der Wahl 
von 09:00 bis 12:00 Uhr besetzt. 

  
6. Das Briefwahllokal ist für den Fall einer Stichwahl in der Zeit 

vom 20. Juni 2022 - 24. Juni 2022 in der Mühlenstraße 30, 
17094 Burg Stargard (Rathaus) eingerichtet und hat folgen-
de Öffnungszeiten: 

 Dienstag von 08:30 Uhr - 12:00 Uhr sowie
  von 13:30 Uhr - 18:00 Uhr,
 Donnerstag von 08:30 Uhr - 12:00 Uhr sowie
  von 13:30 Uhr - 16:00 Uhr,
 Freitag von 08:30 Uhr - 11:00 Uhr.
  
7. Diese Wahlbekanntmachung für die mögliche Stichwahl wird 

nach der Feststellung des Wahlergebnisses der Hauptwahl 
durch den Gemeindewahlausschuss nochmals öffentlich 
bekannt gemacht durch Aushang im Eingangsbereich des 
Rathauses, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard. Zusätz-
lich ist diese zu finden im Eingangsbereich der eingerichte-
ten Wahllokale in den Wahlbezirken am Wahltag. 

Burg Stargard, 14. April 2022

Christian Walter
Gemeindewahlleiter
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Burg Stargard: 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2  
„Sannbruch“ - Aufstellungsbeschluss
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard hat gemäß § 10 
i. V. m. § 13 BauGB in der öffentlichen Sitzung am 06.04.2022 
für den im anliegenden Übersichtsplan (Planzeichnung) gekenn-
zeichneten Geltungsbereich die Aufstellung der 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 2 „Sannbruch“ der Stadt Burg Star-
gard als Textsatzung beschlossen.

Planziel der 8. Änderung ist die Schaffung der rechtlichen Zu-
lässigkeit für eine andere Gestaltung der Außenwände der bau-
lichen Anlagen mit einer Holzfassade. Diese Änderung erfolgt 
über eine Textsatzung.

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Burg Star-
gard weist für den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 2 Mischge-
bietsflächen und Wohnbauflächen aus. Zur einfachen Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 2 bedarf es deshalb keiner Änderung 

des Flächennutzungsplanes. Die Grundzüge der Planung wer-
den nicht berührt.

Der Beschluss vom 06.04.2022 wird hiermit gemäß § 13 des 
Baugesetzbuches BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634, in der zurzeit gültigen 
Fassung bekannt gemacht.

Burg Stargard, den 07.04.2022

gez. Lorenz (Dienstsiegel)
Bürgermeister

Verfahrensvermerk:
Diese Bekanntmachung erscheint am 30.04.2022 im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“ und im Internet.

6. Jetzt können Sie den Wahlbrief in einen Postkasten der 
Deutschen Post einwerfen, in den Briefkasten des Rathau-
ses, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard einwerfen oder 
im Briefwahllokal abgeben. 
Der Versand ist portofrei.

Wahrung des Wahlgeheimnisses:
Haben Sie keine Bedenken, wenn Sie den unterschriebenen 
gelben Wahlschein zusammen mit Ihrem Stimmzettel versen-
den. 
Es ist nicht erkennbar, wen Sie gewählt haben, denn am Wahl-
tag (12. Juni 2022) werden die gelben Wahlbriefe zunächst von 
einem Briefwahlvorstand bis 18:00 Uhr geöffnet. 
Dieser prüft anhand der Unterschrift auf dem gelben Wahl-
schein, ob die Berechtigung zum Wählen vorliegt und gibt den 
ungeöffneten grauen Stimmzettelumschlag in eine verschlosse-
ne/versiegelte Wahlurne. 
Die gelben Wahlscheine werden dann weiträumig getrennt von 
der Wahlurne verwahrt. 

Erst ab 18:00 Uhr wird die bis dahin verschlossene Wahlurne, 
die die noch verschlossenen grauen Stimmzettelumschläge ent-
hält, geöffnet. 

Die Umschläge werden sodann geöffnet, die Stimmzettel ent-
nommen und die Stimmen ausgezählt. Ein Zusammenhang mit 
Ihrem Namen und Ihrer abgegebenen Stimme ist somit nicht 
erkennbar.

Nähere Erläuterungen erhalten Sie auch direkt durch die Ge-
meindewahlleitung.

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen

Herr Christian Walter (Tel.: 039603 25313) und
Frau Sylvia Voß (Tel.: 039603 25312)

gern zur Verfügung.

Burg Stargard, 14. April 2022

Christian Walter
Gemeindewahlleiter
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Burg Stargard: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 2 „Sannbruch“

Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard hat in der Sitzung 
am 06.04.2022 den Entwurf der Textsatzung zur 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 2 „Sannbruch“, bestehend aus der 
Planzeichnung und der Begründung, gemäß § 2 Absatz 2, § 3 
Absatz 2 und § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch zur Abstimmung mit 
den Nachgemeinden, Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
bestimmt.
Gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch erfolgt die Beteiligung der 
Öffentlichkeit mittels öffentlicher Auslegung.
Der Entwurf der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Sann-
bruch“ bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung 
liegen in der Zeit

vom 09.05.2022 bis 10.06.2022

im Rathaus der Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, 17094 
Burg Stargard während der Dienststunden:

Montag: 08:30 - 12:00 Uhr
Dienstag: 08:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:30 - 12:00 Uhr

zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Das Bauleitplanverfahren wird nach § 13 BauGB im vereinfach-
ten Verfahren durchgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
von der Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen wird (§ 
13 Abs. 3 Satz 2 BauGB).
Während dieser Auslegungsfrist wird die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zum Entwurf schriftlich oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift gegeben.

Burg Stargard, den 07.04.2022

gez. Lorenz (Dienstsiegel)
Bürgermeister
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Lindetal:  
Bekanntmachung über die Klarstellungs-und Ergänzungssatzung  
für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Leppin

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. Sep-
tember 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, hat die Ge-
meindevertretung Lindetal in der Sitzung am 19.04.2022 die 
Klarstellungs-und Ergänzungssatzung für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil Leppin der Gemeinde Lindetal (siehe 
Übersichtsplan), als Satzung beschlossen. Dies wird hiermit be-
kannt gemacht. 
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil Leppin der Gemeinde Lindetal tritt 
mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung in Kraft. Jedermann 
kann die Klarstellungs-und Ergänzungssatzung für den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil Leppin der Gemeinde Lindetal 
und die Begründung dazu ab diesem Tag im Rathaus der

Stadt Burg Stargard
Bau-und Ordnungsamt
Mühlenstraße 30
17094 Burg Stargard

während folgender Zeiten:

Montag 08:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag 08:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 08:30 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Freitag 08:30 bis 12:00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Die Satzung 
kann außerdem im Internet unter www.burg-stargard.de, Button: 
öffentliche Bekanntmachungen, eingesehen werden.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 
und Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Verfahrens-und Form-
vorschriften sowie Mängel in der Abwägung sind unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Lindetal unter Darlegung 
des Sachverhaltes geltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. 1 
BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingrif-
fe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen sowie auf 
§ 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) wird hingewiesen. Nach § 5 Abs. 5 KV M-V 
kann ein Verstoß gegen Verfahrens-und Formvorschriften, die 
in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes er-
lassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres der öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, wenn bei 
der Bekanntmachung auf die Regelung dieses Absatzes hinge-
wiesen worden ist.

Leppin, den 19.04.2022

gez. Kroh (Dienstsiegel)
Bürgermeisterin
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Herzlichen Glückwunsch!

Veranstaltungskalender

Veranstaltung Ort/Treffpunkt Zeitpunkt Kosten Information/ Veranstalter
Walpurgis Höhenburg Stargard Sa., 30.04.22 ab 15:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

10 Euro
ab 20:00 Uhr
15 Euro

Webeflex

Burgführungen Parkplatz vor der 
Burganlage

Sa., 30.04.22
So., 01.05.22

jeweils 14:30 Uhr 5 Euro, Kinder
bis 6 Jahre frei

Stadt Burg Stargard

Große Inklusions-
party
auf der Burg

Wurz- und Krautgarten 
Burganlage

Sa., 07.05.22 ab 10:00 Vereinsjubiläum des 
Stargarder Behinderten-
verbandes e. V. mit 
Frühschoppen, Grillen 
und Kaffee und Kuchen

Burgführungen Parkplatz vor der 
Burganlage

Sa., 07.05.22
So., 08.05.22

jeweils 14:30 Uhr 5 Euro, Kinder
bis 6 Jahre frei

Stadt Burg Stargard

Reitturnier Zachower Wald zw. 
Groß Nemerow und 
Zachow

Sa., 07.05.22 
bis So., 08.05.22

ab 08:30 Uhr RSV „Tollense“ 
Groß Nemerow e. V.

Tanz in den Mai Gemeindezentrum 
Pragsdorf

Sa., 14.05.22 ab 20:00 Uhr 5 Euro Kartenreservierung 
bis zum 30.04.2022 
unter 0173/9164152 
(tel. oder per whatsapp)

Burgführungen Parkplatz vor der 
Burganlage

Sa., 14.05.22
So., 15.05.22

jeweils 14:30 Uhr 5 Euro, Kinder
bis 6 Jahre frei

Stadt Burg Stargard

Internationaler Mu-
seumstag

Höhenburg Stargard So., 15.05.22 10:00 -
17:00 Uhr

Eintritt Museum 
frei

Stadt Burg Stargard

Internationaler Mu-
seumstag

Marie-Hager-Haus So., 15.05.22 13:00 -
17:00 Uhr

Eintritt Museum 
frei

Stadt Burg Stargard

Burgführungen Parkplatz vor der 
Burganlage

Sa., 21.05.22
So., 22.05.22

jeweils 14:30 Uhr 5 Euro, Kinder
bis 6 Jahre frei

Stadt Burg Stargard

Tee bei Hager 
„Leben
und Werke von
Ernst Höppner“

Marie-Hager-Haus So., 22.05.22 15:00 Uhr 5 Euro Marie Hager-Kunst-
verein-Burg Stargard e. V

Frühlingskonzert Stadtkirche St. Johannes So., 22.05.22 15:00 Uhr Eintritt frei, 
Spenden erbeten

Heimatchor 
Burg Stargard e. V.

BBQ zum Herrentag Kräutergarten auf der Burg Sa., 26.05.22 12:00 - 1
7:00 Uhr

Gasthof „Zur Alten Münze“

Burgführungen Parkplatz vor der 
Burganlage

Sa., 28.05.22
So., 29.05.22

jeweils 14:30 Uhr 5 Euro, Kinder
bis 6 Jahre frei

Stadt Burg Stargard

Änderungen vorbehalten!

Burg Stargard
Frau Rita Herzberg am 01.05. zum 70.
Herr Manfred Holey am 01.05. zum 70.
Herr Bernd Piehlig am 03.05. zum 70.
Frau Erna Gerth am 04.05. zum 80.
Frau Anneliese Schmidt am 09.05. zum 95.
Frau Bärbel Gehrhardt am 12.05. zum 75.
Frau Gertraude Kallauke am 12.05. zum 70.
Herr Klaus Rauhut am 14.05. zum 75.
Frau Doris Krause am 15.05. zum 75.
Frau Christa Dahm am 16.05. zum 80.
Frau Eva-Marie Fanselow am 19.05. zum 75.
Frau Sabinchen Grimm am 21.05. zum 70.
Herr Hans-Jürgen Kadow am 24.05. zum 70.
Frau Irmgard Decher am 27.05. zum 85.
Herr Willi Bremer am 27.05. zum 75.
Herr Erwin Kowarik am 27.05. zum 70.
Gemeinde Cölpin
Herr Heinz Kremkow am 03.05. zum 85.
Frau Gisela Kremkow am 11.05. zum 85.
Herr Stanislaw Pluszczynski am 21.05. zum 75.

Gemeinde Groß Nemerow
Frau Hilda Lorenz am 10.05. zum 90.
Herr Roland Schaeper am 18.05. zum 70.
Herr Klausjürgen Gamradt am 20.05. zum 80.
Herr Norbert Duggen am 23.05. zum 75.
Herr Rolf Heise am 24.05. zum 80.
Gemeinde Holldorf
Frau Hannelore Manthei am 14.05. zum 70.
Gemeinde Pragsdorf
Herr Joachim Grund am 19.05. zum 80.
Gemeinde Lindetal
Frau Liesgret Maeting am 10.05. zum 75.
Herr Jürgen Freuer am 11.05. zum 70.
Herr Norbert Winterberg am 15.05. zum 70.
Frau Brigitte Puchert am 16.05. zum 75.
Frau Renate Conrad am 23.05. zum 85.
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Am 30. April um 15:00 Uhr beginnt das 
große Spektakel auf der Höhenburg 
in Burg Stargard. Präsentiert wird die 
Walpurgisnacht und der Tanz in den 
Mai von Ostseewelle Hit Radio.

Zum Aufspiel zur Walpurgisnacht 
und Vorstellung von Herrn Winter um 
16:00 Uhr sind Hexen, Teufel, Walk 
Acts und diverse andere schaurige 
Wesen dabei.

In der Kapelle können sich Kinder 
schminken und in kleine Hexen und 
Hexer verwandeln lassen. Hexe Ro-
xana von Boitzenburg lädt zur Kinder-
disco Animation und zum anschlie-
ßenden Kostümcontest mit tollen 
Gewinnen ein. Sie ruft alle kleinen 
& großen Hexen, Teufel und andere 
schaurige Gestalten auf - mit lautem 
Getöse, Tanz und Gesang den Win-
ter und alle anderen bösen Geister 
zu vertreiben!

Wer es etwas ruhiger mag und gern Geschichten hört, der sollte die Märchenhexe im Gewölbekeller besuchen. 
Hexe Grünlinde lädt zur Kräuterführung im Wurz & Krautgarten, wo ebenfalls das Ponyreiten stattfindet. Die Entzündung des 
Walpurgisfeuers, mit der Verbrennung des Herrn Winter und der anschließende Fackelumzug zur Luisenlinde, werden auch 
dieses Jahr nicht fehlen.

Den Höhepunkt bildet die „Burg in Flammen“ ab 22:00 Uhr mit einer Pyro- & Feuershow, die alle Sinne begeistert. Den Program-
mabschluss gestaltet Hexe Charlotte von Besenstiel mit ihrer Feuershow und Hexenverbrennung.
Danach beginnt der Tanz in den Mai, wo bis tief in die Nacht nach Discoklängen gerockt werden kann. Ostseewelle Dj & Mode-
rator Stefan Haschler bringt das Tanzbein ordentlich zum Schwingen. Der Eintritt ist von 15:00 Uhr - 17:00 Uhr frei und für Kinder 
mit Besenstiellänge sowieso. Ab 17:00 Uhr zahlen alle anderen 10€ Eintritt und ab 20:00 Uhr 15€. Wir weisen darauf hin, dass 
die Veranstaltung unter den aktuellen Hygienerichtlinien stattfindet, zum Redaktionsschluss war die aktuelle Landesverordnung 
leider noch nicht bekannt.

 16.00 Uhr  Aufspiel zur Walpurgisnacht 
und Vorstellung von Herrn Winter

16.30 Uhr  Die Hexe und der Narr

17.30 Uhr Kinderdisco
für kleine & große mit Hexe Roxana von Boitzenburg 

18.30 Uhr Kostümcontest für Kinder

19.00 Uhr Die Spielleute Tancredo & Lothar

19.45 Uhr Hexen Quiz & Tanz mit dem Zauberschleier  

20.30 Uhr  Entzündung des Walpurgisfeuers 
mit Verbrennung  von Herrn Winter

21.00 Uhr  Fackel- & Lampionumzug um die Burg

22.00 Uhr  Burg in Flammen (Pyro-Feuerwerk)

23.00 Uhr Feuershow & Hexenverbrennung 
mit Charlotte von Besenstiel

Hexenmärchen im Gewölbekeller
Schminken und basteln in der Kapelle

Kräuterführung im Wurz- & Krautgarten

Änderungen vorbehalten! Es gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen!  

Programm & Markt 15.00 - 23.00 Uhr

Tanz in den Mai ab 20.00 Uhr
mit Ostseewelle Dj & Moderator Stefan Haschler 

“Burg in Flammen“

Walpurgisnacht auf der Höhenburg Stargard 
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teiligen. Aber auch Burg Stargarder wollen sich auf den Berg 
mit „Blick auf Burg Stargard“ begeben. Wir sind gespannt und 
freuen uns auf die Fotos für die nächsten zwei Teile unserer 
Ausstellungsreise.

In der nächsten Veranstaltung zum „Tee bei Hager“ stellt Frau 
Wallburga Gielow ihren Großvater Ernst Höppner (25.01.1905 - 
05.12.1084), der Malschüler Marie Hager´s war, vor.

„Leben und Werke von Ernst Höppner“
am 22. Mai um 15 Uhr im Marie-Hager-Haus.

Bitte denken Sie daran, sich vorab telefonisch unter 039603 
350637 einen Platz zu reservieren.

Andrea Stahlberg
Marie-Hager-Kunstverein e. V.

„In vier Büchern um die Welt„
Der Kulturverein Groß Nemerow e.V. führte am 8. April seine 
erste Veranstaltung im Jahr 2022 in der ehemaligen Gaststätte 
im Dorf durch. Dieter Krause, ein Sport- und Geografielehrer im 
Ruhestand aus Neubrandenburg, erzählte in einer spannenden 
und äußerst interessanten Art und Weise über seine Motive die 
Welt zu bereisen.

Er stellte mit Hilfe von beeindruckenden Fotos seinen Werde-
gang als Bergsteiger vor und las anschließend Kurzgeschichten 
aus seinen vier Büchern. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten 
die Besucherinnen und Besucher den Ausführungen seiner Rei-
seerlebnisse aus über 65 Länder der Erde.
Der mit viel Aufwand und tatkräftigem Arrangement restaurierte 
ehemalige Gaststättenraum im Mehrzweckgebäude in der Dorf-
mitte erlebte mit diesem Vortrag den Beginn einer ganzen Rei-
he von weiteren geplanten Maßnahmen und Veranstaltungen 
im Jahr 2022. Vereinsmitglieder säuberten die Räumlichkeit, 
nähten Vorhänge für Fenster und Türen, organisierten Stühle, 
beschafften mobile Heizgeräte, strichen Projektionswände und 
vieles mehr.

Der Vorsitzende des Kulturvereins, Bernd Recknagel dankte 
dem Referenten und allen Helferinnen und Helfern für die aus-
gezeichnete Vorbereitung und Sicherstellung dieser ersten sehr 
gelungenen Auftaktveranstaltung. Lothar Hannß, der Leiter des 
Chronikteams verwies noch auf die nächsten geplanten Vorträ-
ge und Ausstellungen in diesem Hause bzw. im gegenüber lie-
gendem Bürgerhaus.

Am 29. April sind interessierte Bürger herzlich zu einer Informa-
tion über den „Glasfaserausbau in der Gemeinde“ eingeladen, 
am 20. Mai referiert ein Fahrschullehrer über „Sicherheitsbe-
wusstes Fahren für Jung und Alt“, am 3. Juni kommt Tilo Tautz 
vom NDR und erzählt über seine „Sportlichen Aktivitäten beim 
Luftlinie wandern“ und am 11./12. Juni findet eine große Foto-
ausstellung von Hobbyfotografinnen/-en aus der Gemeinde 
statt.

Der Kulturverein freut sich über viele interessierte Besucher und 
bittet aus organisatorischen Gründen ausdrücklich um Anmel-
dung an Lothar Hannß, Telefon: 0172 3043503 oder per E-Mail 
an kvgn@gmx.de.

Lothar Hannß
Kulturverein Groß Nemerow e. V.

Jubiläumsfeier 850 Jahre Cammin
Nach zwei Corona-bedingt vergebli-
chen Versuchen soll dieses Jahr die 
Jubiläumsfeier für die Dörfer Cam-
min, Godenswege und Riepke aus 
Anlass des 850-jährigen Bestehens 
endlich stattfinden. Hierfür hat die 
Vorbereitungsgruppe als Termin
Samstag, den 10. September 2022
festgelegt.

Ab 14:00 Uhr werden an verschiedenen Stellen des Dorfes viel-
fältige Möglichkeiten zur Unterhaltung für Kinder und Erwachse-
ne angeboten. Hinzu kommen Beiträge aus dem Bereich Kunst 
und Musik, der Feuerwehr, der Landwirtschaft und Jagd, sowie 
ein breites Angebot an kulinarischen Genüssen.

Der Park des Schlosses wird für das Fest geöffnet.
Am Abend feiern wir auf der Festwiese mit Tanz und Musik.
Zur Vorbereitung wird es vier Vorträge über die Geschichte des 
Dorfes, die Geschichte der Region, die Geologie und den Er-
zähler August Rust geben.

Zu Beginn wird Siegfried Pofahl aus Cammin einen Vortrag in 
Wort und Bild mit dem folgenden Titel halten:

Geschichte des Dorfes Cammin
Am Mittwoch, den 1. Juni 2022 um 19:00 Uhr im Bahnhof Cam-
min

Die weiteren Termine sind für Ende Juni und den August 
geplant.

Mit dem Osterhasen im Marie-Hager-Haus
Bei herrlichstem Sonnenschein folgten etwa 500 Gäste am 
Osterwochenende der Einladung zum Osterfest in das Marie-
Hager-Haus. Viele Burg Stargarder nutzten diese Möglichkeit, 
um mit Familie und Osterbesuch im Schlepptau das Haus zum 
ersten Mal zu besichtigen und anschließend bei Musik, Kaffee 
und Kuchen im Freien das schöne Wetter zu genießen. Nicht 
nur die kleinen Besucher freuten sich über die Anwesenheit 
unseres Osterhasen, auch die Großen waren begeistert. Frau 
Bartsch und Frau Hellwig hatten am Kinderbastel- und Maltisch 
alle Hände voll zu tun. Unser Grillmeister bekam seinen ersten 
Sonnenbrand in diesem Jahr.

  

Wir bedanken uns bei allen beteiligten Akteuren, Kuchenbä-
ckern, der Fleischerei Stirnemann und den fleißigen Helfern für 
die tatkräftige Unterstützung sowie bei den zahlreichen Besu-
chern für die positiven Resonanzen, lobenden Worten und in-
teressanten Gesprächen. Einige Stargarder möchten sich zu-
künftig auch als neue Vereinsmitglieder oder als Unterstützer 
anderer Veranstaltungen und Vorhaben engagieren. Darüber 
freuen wir uns natürlich besonders. Zusammen können wir alle 
unsere Stadt wieder aus dem Coronaschlaf erwecken.

Kunstfreunde aus Lübeck, Wismar und Lüneburg sind mit dem 
Foto ihres Lieblingsgemäldes im Gepäck nach Hause gefahren, 
um sich an der Spurensuche zur derzeitigen Ausstellung zu be-
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Unter dem Motto: „Ausdauer, Mut und Kraft sind Träger der Ge-
nossenschaft“ wagten es nachweislich eine Handvoll aktiver 
Menschen bereits 1864 in Rostock und Stralsund erste Ver-
brauchergenossenschaften in Mecklenburg-Vorpommern zu 
gründen.
Der Zentralverband der Deutschen Konsumgenossenschaften 
wurde 1903 in Hamburg eingerichtet. Im Jahr 1904 entstand 
auch eine Konsumgenossenschaft in Neustrelitz. Dieser Kon-
sumverein für Neustrelitz, Strelitz und Umgegend warb unter 
anderem, in einer Versammlung in Neubrandenburg, am 27. 
Oktober 1908 um neue Mitglieder. Ein Konsumverein verpflich-
tete sich, den Konsummitgliedern unverfälschte, qualitativ gute 
Waren zu niedrigen Preisen gegen Barzahlung zu beschaffen. 
Die Handelstätigkeit war nicht auf Vermögensbildung für den 
Konsumverein ausgerichtet, sondern darauf Ersparnisse für die 
Mitglieder und ihre Familien zu erzielen. Die Konsummitglieder 
finanzierten mit ihren finanziellen Einlagen die Genossenschaft.

Nach einer vorübergehenden Senkung der Preise begann 
1921/22 ein Währungsverfall, der mit einer gewaltigen Inflation 
und Geldentwertung bis 1923 anhielt.

Mühlenstraße 16, 1959

Eine hundert Jahre alte Stargarder Zeitung enthielt eine Anzei-
ge von der Eröffnung eines Geschäftes, das man in jener Zeit 
noch nicht in Stargard vermutet hätte und deren Ansiedlung in 
den Zeiten der Inflation eine mutige Entscheidung war. Der Ma-
gistrat der Stadt hatte dieser Verkaufsstelle der oben genannten 
Konsumgenossenschaft wohl zugestimmt, um die Konkurrenz 
zu beleben und das Sortiment in Stargard zu vergrößern.

Mühlenstraße 16, 2013

Im Laden arbeiteten meist ein bis zwei Verkaufskräfte. Viele 
Lebensmittel wurden in Großverpackung angeliefert wie z. B. 
Hering, Sauerkraut und Gurken in Holzfässern sowie Mehl und 

Wie der „Konsum“ nach Stargard kam …!
Schon im Mittelalter entstanden Kaufmannsgilden, die genos-
senschaftliche Grundsätze pflegten. Sie gaben sich Satzungen, 
wählten Vorstände und verteidigten ihre Rechte gegenüber 
konkurrierenden Kaufleuten und Außenstehenden. Die Mitglied-
schaft in einer Gilde war Pflicht, wenn man in der Stadt Handel 
treiben wollte. Später entstanden daraus die Zünfte, Innungen 
und Ämter. Als Beispiele in Stargard seien genannt: Zunft der 
Schuhmacher - seit ca.1653, Zunft der Schneider - seit ca.1680, 
Zunft der Stellmacher - seit 1725, Zunft der Tuchmacher - seit 
1736, Zunft der Bäcker - vor 1753, Zunft der Weber - seit 1794, 
Zunft der Sattler - seit 1821 und die Zunft der Schlächter - seit 
1860.

Eine völlig neue Situation entstand 1869 mit der Aufhebung des 
Zunftzwanges. Nun konnten sich auch „nichtzünftige“ Meister 
in Stargard niederlassen. Zeitgleich nahm auch auf dem Land 
die Industrialisierung an Fahrt auf. Manufakturen und Fabri-
ken bestimmen zunehmend das Bild. Um konkurrenzfähig zu 
bleiben, schlossen sich immer mehr Handwerker und Gewebe-
treibenden zu Genossenschaften (Genosse - althochdeutsch: 
ginoz - jemand, der mit einem oder mehreren anderen etwas 
genießt, eine Nutznießung hat) zusammen, um, zum Beispiel, 
gemeinsam teure Maschinen und Einrichtungen anzuschaffen 
und zu betreiben.

Im Handel bestimmten immer mehr Konzerne in den letzten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts den Groß- und Einzelhandel 
auch in Mecklenburg-Strelitz. Die ärmere Stadtbevölkerung in 
Stargard sah sich mit zunehmend höheren Preisen für Lebens-
mittel und Gebrauchsgegenstände konfrontiert.

Zwar war es für langjährige Stammkunden möglich beim Krä-
mer „im Laden um die Ecke“ anschreiben zu lassen, d. h. die 
Ware schon mitzunehmen und erst am Lohntag zu bezahlen.
Dies reichte jedoch nicht aus um die soziale Not zu lindern.
Hier sollten genossenschaftlich organisierte Verbraucherorga-
nisationen den weniger betuchten Einwohnern helfen. Um das 
Sparen der Bevölkerung zu fördern entstanden Raiffeisenge-
nossenschaften und Konsumgenossenschaften. Unter dem 
Dach der Genossenschaften agierten gleichwertige Partner 
deren Ziel es war für ihre Mitglieder vorteilhaft zu wirtschaften. 
Die Konsumgenossenschaft war darauf bedacht günstige Prei-
se beim Einkauf und späteren Verkauf der Waren zu erzielen.

Die ersten Selbsthilfeorganisationen für Verbraucher entstan-
den 1844 in England und in Deutschland 1845 in Chemnitz.

Annonce
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Aber wenn wir schon mal im lateinischen rumackeriert haben, 
sollte bedacht werden, dass unser Dorf einen deutschen Ur-
sprung haben könnte und im Mittelalter Latein die Amtssprache 
war. Immerhin wird ein Prawestorp ja erst 1381 erstmalig er-
wähnt und zu dieser Zeit gehörte es zum Herzogtum Mecklen-
burg-Stargard. Besitzer waren seit „altersher“ die Herren von 
Helpte, die größten Grundherren der Region. Den Überliefe-
rungen zur Folge hatten sie schon um 1250 einen Sitz in Pra-
westorp. Leider fehlt eine Urkunde dazu. Da kann man ja viel 
behaupten … da wäre Pragsdorf doch glatt über 130 Jahre älter.

Ende des 1. Teils, bleiben Sie schön neugierig.

F. Saß

Das alte Ding
Im Bestand des Museums Burg Stargard befinden sich mehr als 
20000 originale Objekte, die als Zeugnisse der Kultur- und Zeit-
geschichte unserer Stadt und ihrer Umgebung für die Nachwelt 
bewahrt werden. Die Hauptaufgabe eines Museums besteht an 
1. Stelle im Sammeln und Bewahren - an 2. Stelle steht die Er-
forschung der Objekte und an 3. Stelle die Zugänglichkeitsma-
chung und auch die Ausstellung. Kein größeres Museum der 
Welt kann seinen gesamten Bestand gleichzeitig ausstellen. Im 
höchsten Fall sind es 10 Prozent.

Im Magazin unseres Museums befindet sich auch eine kleine 
aber feine Sammlung alter Schulbücher. Das abgebildete Ex-
emplar stammt aus dem Jahr 1909, und hier fand ich eine schö-
ne Geschichte. Sie spielt in alten Zeiten als die Flussschiffe 
noch Segel oder Ruderer brauchten. Solange es flussabwärts 
ging, war alles gut - aber zurück? Wenn dann der Wind nicht 
reichte, musste vom Ufer aus mit Seilen gezogen werden. Das 
nannte man Treideln.

„Die bequeme Bootsfahrt“

Ein großes Boot wurde einst zur nächsten Stadt den Fluss hi-
naufgezogen. Kommt hinterdrein mit vollem Felleisen (sein 
Bündel mit dem Handwerkszeug darin) und einem Paar daran 
gehängter Stiefel ein Handwerksbursche. „Darf ich auch mit für 
Geld und gute Worte? Was muss ich geben?“ Der Bootsführer, 
der ein gar lustiger Kerl war, sagte: „Fünfzehn Schillinge, wenn 
Ihr im Schiff sitzen wollt. Wollt Ihr aber ziehen helfen, nur sechs. 
Das Felleisen könnt Ihr in das Boot werfen, es hindert Euch nur.“ 
Der Handwerksbursche fing an zu rechnen: „Fünfzehn Schillin-
ge - sechs Schillinge - sechs von fünfzehn bleiben neun.“ Die 
neun Schillinge, dachte er, kann ich verdienen. „Wenn`s denn 
erlaubt ist,“ sagte er und warf sein Felleisen in das Boot. Dann 
schlang er sich eines der Seile um die Schulter und half ziehen, 
was er mit Leibeskräften vermochte. Wir kommen eher an Ort 
und Stelle, dachte er, wenn ich nicht nachlasse. In der Stadt 
angekommen, entrichtet er seine sechs Schillinge Fahrgeld für 
die Erlaubnis, mit zu ziehen, und nahm das Felleisen wieder 
in Empfang. Mit dem alten Handwerkergruß „Glück zu!“ ging er 
seines Weges.

Er sah nicht das mehr das Kopfschütteln und Schmunzeln des 
listigen Bootsführers.“

Aus dem Norddeutschen übertragen von Frank Saß

Zucker in Leinensäcken. Danach hielt man die Ware in kleineren 
Mengen zum Verkauf in Schubkastenschränken verschiedener 
Größen hinter dem Verkaufstisch bereit, um sie später für die, 
Kunden abzuwiegen und zu verpacken. Einheitliche und saube-
re Kittel bzw. Schürzen gehörten zur Berufsbekleidung im Kon-
sum. Auch eine große Kaffeemühle half die ganzen Bohnen zu 
zerkleinern.

Arbeitete die Genossenschaft wirtschaftlich, waren die Mitglie-
der am Gewinn beteiligt und erhielten einmal jährlich Rückver-
gütungsscheine mit denen sie neu einkaufen konnten. Wahr-
scheinlich hat die Geldentwertung und die Währungsreform im 
November 1923 mit der Einführung der Rentenmark gemeinsam 
mit der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise das Geschäft 
in Stargard zum Erliegen gebracht. Denn bereits in einer Fir-
menanzeige von 1931 ist Willi Maertins in der Mühlenstraße 16 
mit einem Konfektions- und Maßgeschäft für feine Damen- und 
Herrengarderobe ansässig. In der Mühlenstraße befanden sich 
vor 1945 unter anderem 4 Lebensmittelgeschäfte, 2 Bäckereien 
und eine berühmte Schlächterei und Konservenfabrik.

C. Beuthin
Ortschronistin

Pragsdorf - ein Name von Welt!
Wer kennt nicht die große Schwester in Tschechien, die goldene 
Stadt?
Eine Flussfahrt dorthin soll ein Traum sein. … Naja, unser 
Prag - sdorf hat ja keinen Fluss zu bieten, aber den Kirchsee 
und den Koppelsee - sowas hat Prag nicht. Außerdem bedeu-
tet Prag oder Praha in der altslawischen Sprache nichts weiter 
als Hügel oder so - nein, das ist uns zu Gewöhnlich für unser 
mecklenburgisches Praglein. Wir können das alles also getrost 
ad acta legen. Warum? Najaaaa, - als das Dorf 1381 erstmals 
in den Urkunden auftaucht, ist von Prag gar nicht die Rede … 
Prawestorf steht dort deutlich zu lesen. …. Schade, man stelle 
sich das Wappen von Pragsdorf vor: Ein roter Schild mit einem 
grünen Hügel (für Prag) darin und auf dem Hügel zwei gekreuz-
te rote Rosen (aus der Helmzier derer von Helpte die den Ort 
Jahrhunderte lang besaßen) - so ein Wappen hätte keiner… aus 
der Traum!

Pragsdorf im Jahr 1780, Schmettausche Karte

Was also machen wir mit Prawestorp. Ich glaube die Namen-
sendung „dorf“ bedarf erst einmal keiner näheren Erläuterung. 
Schauen wir mal auf den ersten Teil des Ortsnamens. Es gab 
ja schon ganz mutige, die behaupteten Prawes wäre die abge-
wandelte Form von Propst … sehr mutig. Hoffentlich drehen 
sich die alten v. Helpte nicht im Grabe - die hatten es nämlich 
nicht so mit der Geistlichkeit. Aber immerhin ein Ansatz, … also 
rein in die Geschichte, aber wie man den Propst auch zerrt und 
schiebt … - zwar schrieb man ihn noch bis ins 18. Jh. mit - b - 
also Probst, aber im Althochdeutsch = pröböst, im Mittellatein 
= propostus, im Latein = praepositus, im Mittelhochdeutsch = 
brobest oder probost … das reicht - der Titel heißt ja lediglich 
Vorsteher oder Vorgesetzter. Mmmm … das war ein Holzweg, 
also eine Sackgasse.
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Beobachtung einer Landtagssitzung von der Besuchertribüne 
aus, wo man den Abgeordneten im wahrsten Sinne des Wortes 
über die Schulter auf ihre Arbeitsplätze sehen konnte.

Aber auch das anschließende Gespräch mit zwei der neu ins 
Parlament gewählten Abgeordneten verlief für alle Anwesenden 
kurzweilig und interessant, da vor allem Fragen der Schüler be-
antwortet wurden.
Am Rande gab es auch noch eine interessante Besichtigung 
des Schlossmuseums, was für den einen oder die andere eine 
Idee für einen längeren Besuch mit Freunden oder Familie er-
zeugte.

Der Dank aller Mitreisenden gilt noch einmal Frau Schlauch für 
die vorbereitenden Absprachen, Frau Lück vom Besucherdienst 
für die persönliche Begleitung und den Klassenlehrerinnen für 
die organisatorische Umsetzung.

A. Retzar
Klassenlehrerin

Große Hilfsbereitschaft in der Grundschule 
Kletterrose

Mit großer Spannung erwarteten die Kinder und das Team der 
Grundschule Kletterrose das Ergebnis für das Gewicht der ge-
sammelten Altstoffe im Rahmen unserer Altstoffaktion zuguns-
ten der Menschen in der Ukraine. Fleißig trugen die Schülerin-
nen und Schüler, Eltern, Großeltern und Anwohner Tage zuvor 
zahlreiches Altpapier zum bereitgestellten Container. Von der 
großen Hilfsbereitschaft waren wir alle überwältigt und ebenso 
vom Resultat der Aktion: 3,26 Tonnen Altstoffe wurden zusam-
mengetragen und ergaben 815€. Der Förderverein spendete 
185€, um auf die Summe von 1.000 Euro aufzurunden. Wir dan-
ken daher allen Spendern, Kindern, Eltern und den Anwohnern 
für ihre großartige Hilfsbereitschaft und insbesondere auch der 
Firma Nehlsen für das Bereitstellen des Containers und damit 
das Ermöglichen unserer Aktion.

Ein Teil der Summe wird über eine Stiftung direkt an die Kinder 
in der Ukraine gespendet. Der andere Spendenteil soll den uk-

Neue T- Shirts für die Kinder- und  
Jugendfeuerwehr Burg Stargard gesponsort
Stolz präsentierten die jungen Kameradinnen und Kameraden 
der Kinder- und Jugendfeuerwehr die neuen T-Shirts bei ihrem 
Ausbildungstag. Sie wurden gesponsort durch die ortsansässi-
ge Firma „Autowerkstatt Andrej und Rudolf Jugan GbR“. Dafür 
sagen wir Danke!

Nach einer längeren Corona bedingten Pause, hat nun die Aus-
bildung wieder begonnen. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr 
Burg Stargard erfreut sich einem regen Zulauf. Derzeit sind 
23 Mitglieder in der Jugendabteilung und 25 Mitglieder in der 
Kinderabteilung organisiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Burg 
Stargard und Lindetal führen ihre Ausbildung im Kinder- und Ju-
gendbereich gemeinsam durch.

Herbert Utikal
Pressewart

 Foto: Herbert Utikal

Einladung zum Festgottesdienst zu  
Ehren des Schutzpatrons der Feuerwehren
Am 08. Mai 2022 findet um 10:30 Uhr in der St.-Marien-Kirche 
in Penzlin der festliche Gottesdienst zu Ehren des Schutzpat-
rons der Feuerwehren- Sankt Florian- statt. Es ist ein besonde-
rer Anlass den verstorbenen Kameradinnen und Kameraden zu 
gedenken und das Ehrenamt zu würdigen. Die Kirchgemeinde 
und der Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte 
lädt alle Interessierte und Freunde der Feuerwehr zu diesem 
Gottesdienst recht herzlich ein.

Auf die aktuell geltenden Hygiene-Vorschriften weisen wir hin.

Birgit Schmidt
Pressewart des Kreisfeuerwehrverbandes MSE

Regionale Schule Burg Stargard:  
Ein interessanter Besuch im Landtag
Leider keine Schlossherren, sondern nur Besucher auf Zeit 
waren die Schüler der Klasse 10 der Regionalen Schule Burg 
Stargard.

Am 9. März 2022 waren sie eingeladen, die Arbeit des Land-
tages Mecklenburg- Vorpommerns aus nächster Nähe zu be-
obachten und einige ihrer Kenntnisse aus dem Sozialkundeun-
terricht zu überprüfen. Besonders interessant war für alle die 



Stargarder Zeitung – 18 – Nr. 04/2022

Johanneskita: Wir sagen auf Wiedersehen
Am 31.03.22 war der Tag gekommen, an dem es hieß Abschied 
zu nehmen. Nach 42 Dienstjahren als Leitung und gute Kolle-
gin verabschiedeten wir Frau Mausolf („Mausi“ genannt) in den 
wohlverdienten Ruhestand. Die Kinder, die Mitarbeiter, die El-
tern (Elternrat), die Stadt, die Grundschule, Leiter anderer Kitas, 
die Kirchgemeinde, die Feuerwehr und die Geschäftsführung 
hießen Mausi an diesem Tag mit Luftballons und Musik willkom-
men.

Auch einen kleinen Rückblick auf die Höhen und Tiefen der 
vergangenen Jahrzehnte gab es. Gleichzeitig wurde bei der 
Verabschiedung unsere neue Leitung Frau Johanna Manthey 
begrüßt. Wir wünschen Frau Mausolf für den Ruhestand alles 
Gute und unserer neuen Leitung gutes Gelingen.

Johanneskita Burg Stargard

Kita „Am Märchenwald“  
Abschied in die Rentenzeit
Nach 36 Dienstjahren in der Kita „Am Märchenwald“ ging Git-
ti Riechert am 01.04.2022 in ihren wohlverdienten Ruhestand. 
Seit August 1986 war sie mit viel Engagement, tollen Ideen, 
Einsatzbereitschaft und viel Freude hier tätig. Bevor Gitti aber 
endlich genügend Zeit für all die schönen Dinge des Lebens hat, 
musste sie noch einige knifflige Aufgaben lösen.
Ein großes Hobby von ihr ist die Gartenarbeit. Sie bekam das 
Buch „Gittis Tomatenpflanze“ geschenkt und las es dann den 
Kindern vor.

Dann ein Hochbeet aufbauen, ein Quiz um Kräuter lösen, Schil-
der mit Kräuternamen beschriften und die Samen aussäen wa-
ren für Gitti kein Problem. „Aber nun, liebe Gitti, sollst du dein 
Leben gnießen und im Garten die Kräuter gießen.“

rainischen Schülerinnen und Schülern zugutekommen, die nach 
den Osterferien die Grundschule Kletterrose besuchen werden. 
Mit einem Starter-Paket, das verschiedene notwendige Utensi-
lien für den Schulalttag enthält, möchten wir die SchülerInnen 
Willkommen heißen und ihnen den Einstieg in den Schulalltag 
etwas erleichtern. Ende April werden bereits die ersten drei Kin-
der aus der Ukraine in unserer Schule begrüßt.

Nach den Osterferien erwartet alle SchülerInnen unserer Schu-
le ein neuer Förderraum, der zum Thema Wald gestaltet wurde. 
In der naturnahen Umgebung werden Kinder in Kleingruppen 
gefordert und gefördert und haben die Möglichkeit, in einer ent-
spannenden Atmosphäre zu lernen, unterschiedliche Sitzge-
legenheiten zu nutzen und werden dabei von den Tieren des 
Waldes begleitet.
Viele Grüße aus der Grundschule Kletterrose!

Regionale Schule:  
Frühstück für einen guten Zweck

Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge

Lehrer*innen und Schüler*in- 
nen der Regionalen Schu-
le sind sehr betroffen über 
den Einmarsch russischer 
Truppen in die Ukraine und 
die Folgen, die dieser Krieg 
für die ukrainische Bevölke-
rung hat.

Schnell stand darum die 
Frage im Raum, wie wir den 
Menschen helfen können, 
die auf der Flucht vor den 
Bomben sind und alles zu-
rücklassen mussten.

In einer Beratung der Klas-
sensprecher fiel die Ent-
scheidung, Frühstücksbüfetts zu organisieren, wo selbstge-
machte Produkte zur Pausenversorgung angeboten werden.

Viele Eltern und Schüler*innen stellten leckere Speisen zur Ver-
fügung und organisierten Aufbau und Verkauf. Das Frühstück-
sangebot wurde rege genutzt und so konnte ein Verkaufserlös 
in Höhe von 950,- € erzielt werden.

Das Geld wird auf das Spendenkonto des DRK Kreisverbandes 
Neubrandenburg eingezahlt, der Flüchtlingshilfe organisiert.

Ein großes Dankeschön allen Eltern, Schüler*innen und 
Lehrer*innen, die sich sehr engagiert an der Spendenaktion be-
teiligten sowie an die Schulsozialarbeiterin Frau Lukasczyk, die 
die Planung übernahm.

Wir sind sicher, dass diese Spende einen kleinen Beitrag leisten 
kann, den geflüchteten Menschen zu helfen und so das Leid 
etwas zu mindern. Wir hoffen, dass dieser Krieg bald beendet 
wird und die Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren können.

S. Schwenn Alina Vogt
Schulleiterin Schülersprecherin
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Im Scheunen-Kaffee, am Wurz & Krautgarten, starten wir um 
10:00 Uhr bei einem Frühschoppen mit dem Blasorchester 
Penzlin, ab 12:00 Uhr gibt es deftiges vom Grill und am Nach-
mittag lassen wir unser Fest gemütlich, vielleicht nach einem 
Burgspaziergang bei einer Tasse Kaffee, ausklingen.
Bringen Sie Freunde, Angehörige und Bekannte mit und vor al-
lem schönes Wetter.

Die „Aktion Mensch“ unterstützt die Aktionen finanziell.

Peter Braun
Vorsitzender Stargarder Behindertenverband e. V.

10 Jahre Förderverein Höhenburg Stargard 
e. V.
Ein Jubiläum ohne Jubelfeier! Doch, es gibt nämlich einen guten 
Grund zu Kaffee, Kuchen und Spektakel.

Wir sind im April 2012 als Förderverein für den Erhalt unserer 
ehrwürdigen Burg angetreten und haben mit unserer Satzung 
„geschworen“, jeden Euro für dieses Ziel zu verwenden. Ein 
Zuschuss der Stadt zum Jubiläum unseres Vereins macht je-
doch eine kleine Feier möglich. Dadurch können wir unseren 
Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement einmal herzlich 
danken.

Der Verein möchte die Stadt Burg Stargard in ihrem Bemühen 
für den Erhalt der Burg unterstützen. Wertvolle historische Teile 
der Burg sind vom Verfall bedroht. Ihr hohes Alter, Kriegseinwir-
kungen, Feuersbrünste, Wetterschäden und Vernachlässigung 
haben ihnen zugesetzt. Noch kann die einmalige, mittelalterli-
che Bausubstanz gerettet werden. Die öffentlichen Mittel rei-
chen dafür jedoch bei weitem nicht aus und der Zahn der Zeit 
nagt schneller, als das Geld fließt. Zwar ist ein Teil der denk-
malgeschützten Bausubstanz seit 1989 mit Hilfe von Fördermit-
teln der EU, des Bundes, des Landes, der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz sowie Eigenmitteln unserer Stadt und privater 
Spender bereits saniert oder gesichert, aber der Kampf gegen 
den Verfall ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Die Größe der Aufgabe lässt unseren kleinen Verein jedoch 
nicht verzagen. Können wir auch an den großen Dingen noch 
nichts Entscheidendes bewegen - so tun wir es bis dahin an 
den Kleineren. Zum Beispiel die Sanierung eines Baumvetera-
nen im Burgpark, die Mitfinanzierung der Vorplanungen für das 
Krumme Haus, und aktuell die Sanierung und Umgestaltung 
des Wurz- und Krautgartens der Burg mit Hilfe der Deutschen 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

10 Jahre … und es gibt noch viel zu tun.
Besuchen sie unsere Internetseite unter förderverein-hoehen-
burg-stargard.de und helfen Sie uns einen kostbaren Teil des 
kulturellen Erbes der Region zu erhalten! Allen Privatpersonen 
und Firmen, die uns in den 10 Jahren durch Spenden und Sach-
leistungen unterstützten, sei an dieser Stelle nochmal herzlichst 
gedankt.

Frank Saß
Vorsitzender

Wir wünschen Gitti alles Gute, eine schöne Zeit, sowie Ruhe 
und Freude bei all ihren Vorhaben in der Rentenzeit!

Die Kinder und das Team der Kita „Am Märchenwald“

Aufruf zur Mitarbeit im Kulturverein  
Rowa e. V.
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Rowa,
wir, der Kulturverein Rowa e. V. suchen Verstärkung für unsere 
Vereinsarbeit.

Der Verein organisiert Kulturveranstaltungen, Ausstellungen, 
Buchlesungen, Kinder-und Dorffeste. Mit dem Aufruf möchten 
wir gerne die jüngeren Einwohner ansprechen,da sich auch 
bei uns ein Generationswechsel vollziehen sollte und wir uns 
mit jungen Eltern gezielter um die Interessen der Kinder be-
mühen können. Daher unsere Bitte, bei Interesse einfach am 
10.05.2022 um 18:00 Uhr zur Jahreshauptversammlung in der 
Begegnungsstätte in Rowa vorbeikommen und sich direkt über 
die Vereinsarbeit informieren.

Fragen beantworten wir gern und nehmen Anregungen/Ideen 
entgegen.

Der Vorstand

Stargarder Behindertenverband e. V. -  
Aktionen zur Barrierefreiheit
Am 5. Mai 2022 feiert der Europäische Protesttag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung sein 30jähriges Jubiläum 
und findet 2022 mit vielfältigen Aktionen im Zeitraum zwischen 
dem 23. April und 8. Mai statt.
In diesem Jahr bündeln wir unsere Aktionen unter dem Motto: 
„Tempo machen für Inklusion - barrierefrei zum Ziel!“ Im 
Fokus stehen Barrierefreiheit und Mobilität. Wir wollen uns mit 
3 Aktionen beteiligen und ein deutliches Zeichen für mehr Barri-
erefreiheit in Burg Stargard setzen:
Wir starten, am 27. April um 10:38 Uhr vom Bahnhof Burg Star-
gard und machen eine Fahrt mit der Bahn nach Neustrelitz und 
testen die Bahn und die Residenzstadt bei einem Stadtspazier-
gang.

Am 4. Mai, treffen wir uns um 10:00 Uhr am Walkmüllerweg 4a 
und starten unseren Stadtrundgang mit dem Bürgermeister, 
dem Bauamtsleiter und werden ab 14:00 Uhr den Test aus- 
werten.

Am 7. Mai wollen wir endlich unser 30. Vereins-Jubiläum mit 
einer großen Inklusionsparty auf der Burg nachfeiern.
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Fotolegende
Foto: Königreichssaal im Fichtenweg

Einladung zur  
Jagdgenossenschaftsversammlung  
der Jagdgenossenschaft Plath
Hiermit lade ich Sie recht herzlich zur Versammlung der Jagd-
genossenschaft Plath ein. Die Sitzung findet

am 20. Mai 2022
um 19:00 Uhr
im Gemeindehaus Ballin

Alte Dorfstraße 13
in 17349 Lindetal OT Ballin

statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Bürger-
meister (Notvorstand)

2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit der Jagdgenossen und der vertretenen 
Fläche

3. Festlegung eines Versammlungsleiters
4. Erläuterung des Notvorstandes
5. Abstimmung über die Tagesordnung
6. Wahl der Wahlkommission
7. Wahl des Vorstandes der Jagdgenossenschaft
8. Bekanntgabe der Wahlergebnisse
9. Konstituierende Beratung der Vorstandsmitglieder
Pause und im Anschluss Übernahme durch den neuen Vor-
stand
10. Bericht des alten Vorstandes
11. Kassenbericht von 2017 bis 2022
12. Bericht der Revisionskommission
13. Diskussion zu den Berichten
14. Sonstiges
15. Schlusswort des Vorsitzenden

Rosemarie Kroh
Bürgermeisterin

Gottesdiensttermine für Mai 2022  
in der Ev. Luth. Kirchengemeinde  
St. Johannes Stargard Land

01.05.2022 10:30 Uhr St. Johanneskirche Burg Stargard
08.05.2022 10:30 Uhr St. Johanneskirche Burg Stargard
15.05.2022 14:00 Uhr Kirche Dewitz
17.04.2022 14:00 Uhr Teschendorf
24.05.2022 10:30 Uhr St. Johanneskirche Burg Stargard

Treffen im Gemeindehaus, Grabenstraße 6

Posaunenchor:
mittwochs 18:30 Uhr unter der Leitung von 

Martin Rodenberg

Kirchenchor:
donnerstags 19:30 unter der Leitung Barbara Gepp

Christenlehre immer um 15:30 Uhr

Dienstags: Klasse 1 + 2
Mittwochs: Klasse 3 + 4
Donnerstags: Klasse 5 + 6

Gruppen:

Frauen mitten im Leben
17.05.2022 19:00 Uhr Gemeindehaus, 

Grabenstraße 6

Junge Gemeinde
20.05.2022 19:00 - 21:00 Uhr Gemeindehaus,

Grabenstraße 6
21.05.2022 Uhrzeit wird 

bekanntgegeben
Berlinfahrt

Wieder Präsenzgottesdienste  
mit Hybridoption

Jehovas Zeugen in Burg Stargard starteten Anfang 
April nach über zwei Jahren wieder mit Präsenzgot-
tesdiensten

Burg Stargard April 2022 - Seit Beginn der Pandemie im März 
2020 fanden alle Gottesdienste von Jehovas Zeugen weltweit 
ausnahmslos per Videokonferenz statt. Nun freute sich die 
Gemeinde in Burg Stargard, Fichtenweg 32, ab April jeden Be-
sucher wieder in ihrem Königsreichsaal, wie sie ihr Kirchenge-
bäude nennt, willkommen zu heißen. Zusätzlich bieten sie nun 
alle Gottesdienste als Hybridveranstaltungen an. So können 
Personen, die sich aufgrund ihrer persönlichen Umstände be-
sonders vor einer Infektion schützen müssen, alternativ die Got-
tesdienste auch per Videokonferenz miterleben und interaktiv 
teilnehmen.

Ursula Ahrens aus Burg Stargard sagte nach dem ersten Prä-
senzgottesdienst: „Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich nach 
zwei Jahren wieder mit meinen Freunden am Gottesdienst teil-
nehmen konnte. Auch wenn Videokonferenzen ein guter Ersatz 
für die Zeit der Distanz waren, ist es doch etwas anderes sich 
persönlich zu treffen. Es hat mich begeistert, gemeinsam zu sin-
gen und Gedanken auszutauschen.“

Jeder ist eingeladen, die Gottesdienste von Jehovas Zeugen zu 
besuchen. Der Eintritt ist frei. Es finden keine Kollekte statt.

Die Teilnahme erfolgt unter den zurzeit geltenden Hygienemaß-
nahmen.
Mehr Informationen über Jehovas Zeugen sowie über einen 
Gottesdienst in der Nähe findet man auf jw.org.
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Hubert Schade
Für die aufrichtige Anteilnahme
möchten wir uns auf diesem Wege
bei allen Verwandten, Bekannten,
Freunden und Nachbarn
herzlich bedanken.

Margot Schade
im Namen aller Angehörigen

Burg Stargard, im Februar 2022

D 
A 
N 
K 
E

Einschlafen dürfen,
wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit
und Trost für alle.

Tickets an allen Vorverkaufsstellen / Tel. 039603 25355  / www.paulis.de

Sa. 30.07.22 20h Höhenburg BURG STARGARD

THE CAVERN BEATLES - Sommer 
Open Air LIVE FROM LIVERPOOL
17094 Burg Stargard – Höhenburg Stargard
Samstag – 30.07.2022 – 20 Uhr

Karten an allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen und Konzertkassen! 
Weitere Informationen und Tickets unter www.paulis.de
Karten gibt es ab 32,- €!

THE CAVERN BEATLES - die besten Beatles seit den Beatles - kehren endlich wieder 
nach Deutschland, wo bereits weit über 300.000 Besucher in Genuss ihrer, absolut 
realistischen Konzerte kamen. Bereits weit über 300.000 Besucher in Deutschland in 
den vergangenen Jahren. Wie durch eine Zeitmaschine werden die Zuschauer (aller 
Altersklassen) in die 60er-Jahre zurück versetzt. Und es scheint so, als wenn sie nicht 
so schnell wieder in die Gegenwart zurückkehren möchten. Ein über zweistündiges 
Power-Konzert mit authentischer Technik, Instrumenten und Kostümen und ohne 
jeglichem „Schnick-Schnack“ sind die besten Beweise dafür! Erstklassige „Tribute 
Bands” versuchen nicht nur so wie ihre bekannten Vorbilder auszusehen und zu 
klingen, sondern schaffen es, das wahre Wesen der Künstler und die Stimmung 
der Zeit zu erfassen und dem Zuschauer zu vermitteln. In dieser Hinsicht sind die 
Cavern Beatles führend in ihrer Zunft und schaffen es immer mit ihrer erstaunlichen 
Bühnenpräsenz die Zuschauer mitzureißen. Sieht man die einzelnen Musiker, ist es 
offensichtlich wen sie darstellen - sieht man alle zusammen auf der Bühne wird die 
Ähnlichkeit zum Original verblüffend.
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Das einzig Wichtige im Leben  
sind die Spuren der Liebe,  

die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.  
Albert Schweitzer

Röbeler Str. 9 · 17209 Sietow  · Tel. 039931/579-0 · Fax 039931/57930 
E-Mail: j.teidge@wittich-sietow.de

StückStück für Stück zum   für Stück zum  
ErfolgErfolg, mit , mit unsuns!!

Ihr persönlicher  
Ansprechpartner

Jörg TeidgeJörg Teidge
0171/971 57 -330171/971 57 -33

TRAUER
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JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Wer fragt, gewinnt
(djd). Wenn ein Vorstellungsgespräch vereinbart ist, bereiten sich 
Bewerber auf gängige Fragen von Personalleitern vor und legen 
sich passende Antworten zurecht. Die wenigsten denken jedoch 
daran, sich eigene Fragen zu überlegen. Dabei geht es bei der 
Bewerbungsrunde darum, dass sich beide Seiten ein Bild vonei-
nander machen. Zudem signalisieren Bewerber mit Nachfragen, 
dass sie sich intensiv mit einem Jobangebot befasst und großes 
Interesse an dem Unternehmen haben. Unter adecco.de/blog etwa 
gibt es weitere Tipps zu gelungenen Bewerbungen und weiteren 
Arbeitsthemen. Durch die richtigen Fragen kann ein echter Dialog 
entstehen, mit dem sich Bewerber bei Personalentscheidern erfolg-
reich von Mitbewerbern abheben und ihre Chancen verbessern.

Mit gezielten Fragen können Bewerber im Vorstellungsgespräch 
ihr Interesse an einem Job untermauern. 
 Foto: djd/adeccogroup.de/Unsplash/Tim Gouw

© Dmitry Koksharov  - stock.adobe.com

Hören Sie auf  
MONSTER zu suchen. 
Suchen Sie REGIONAL.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Sie werden Teil eines kollegialen Teams mit familienfreundlichen Arbeitszeiten, 

Ihr ganzjähriger Arbeitsplatz ist idyllisch gelegen am See, 

Sie haben Urlaub auch im Sommer!

Eine exzellente, kostenlose, betriebliche Krankenversicherung mit persönlichem Budget 

sowie die betriebliche Altersvorsorge zeigen unser Engagement für alle Mitarbeiter!

Informieren Sie sich im vertraulichen Erstgespräch unter  039831/52403, 

Frau Strohhäcker oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an karriere@klinik-am-haussee.de. 

Oder per Post an: Klinik am Haussee Dienstleistungsgesellschaft mbH I Buchenallee 1 I 17258 

Feldberger Seenlandschaft www.klinik-am-haussee.de

WIR BIETEN EINEN KRISENSICHEREN ARBEITSPLATZ!

Die Klinik am Haussee Dienstleistungsgesellschaft mbH ist in der modernen Rehabilitationsklinik 

Fachklinik Feldberg zuständig für die Bereiche Reinigung, Catering und Restaurantbetrieb.

Profitieren Sie von vielen, besonderen Vorteilen und bewerben sich als: 

Restaurantmitarbeiter (m/w/d)  Reinigungsmitarbeiter (m/w/d)

* 12,00 Euro Stundenlohn + Zulagen * Entlohnung nach Tarif
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Neubrandenburger Möbelspedition

Der Spezialist für Seniorenumzüge 
Full-Service-Umzug und Rundum-Sorglospaket

www.umzug-2000.de

Qualitätsumzüge zum besten Preis

weitere Leistungen:
  Entrümpelung 
  Wohnungsaufl ösung
  Küchen- & Möbelmontagen
  Tresor- & Klaviertransporte
  Bereitstellung von Lagerfl ächen
  bundesweit & international

und vieles mehr…

Friedrich-Engels-Ring 1

17033 Neubrandenburg

Tel. 0395 4 22 99 99

daHeim
zuhause

• Schlüsselfertiger Neubau
• Umbau · Sanierung
• Dach-, Fassaden- und
  Maurerarbeiten
• Bauplanung

Tel. 039603 / 23360
info@fgbauservice.de

Marner Straße 101
17094 Burg Stargard
www.fgbauservice.de

Bauen Sie auf Qualität und Erfahrung.

UCKERMARK IMMOBILIEN
Beethovenplatz 1 · 17268 Templin · 0176 7579 4037

 EU zertifizierte Sachverständige für 
Immobilien und Grundstückswesen!

ImmobilienverkaufImmobilienverkauf
mit Gewinn? mit Gewinn? 
Nur mit dem Profi!Nur mit dem Profi!

Annette KindervaterAnnette Kindervater

GmbH

R.K. Werterhaltung GmbH
Marner Straße 120
17094 Burg Stargard

Telefon: 039603 22900
mail: info@rkwerterhaltung.dewww.rkwerterhaltung.de

Bauwerksabdichtung / Trockenlegung

Schimmelpilzsanierung

Sockelabdichtung

Balkon- und Terrassensanierung

Innen-, Wärmedämmung

Kellersanierung

Bekämpfung von Schimmelpilz in Fläche und Raumluft, 
mit bewährten Systemen für Ihre Gesundheit

Mauerfeuchte, Putzschäden, schlechtes Raumklima oder 
Schimmel können Zeichen für eine defekte Abdichtung sein.

Betoninstandsetzung, Abdichtung, Beschichtungen,
Belege, Geländersysteme

Verlässliche Lösungen für Tauwasser- und Wärmebrücken-
probleme und ein angenehmes Raumklima

Trockene Räume, gesunde Bausubstanz für zusätzlichen
Wohnraum, Büro-, Lager-, Fitness-, Hobbyräume etc.

Ursachenanalyse, nachhaltige Instandsetzung
und Abdichtung von Alt- und Neubauten

Lassen Sie es nich
t

so weit kommen!

Nachhaltigkeit ist Trumpf am Bau
(djd). Wer heute baut, muss strenge Vorgaben an die Energieeffizi-
enz einhalten. Doch nicht nur durch den Energieverbrauch während 
ihrer Nutzungszeit hinterlassen Bauwerke einen ökologischen Fuß-
abdruck, sondern auch durch den Bau selbst. Wie groß die "graue 
Energie" ist, die in einem Bauwerk steckt, hängt nicht zuletzt vom Res-
sourcenverbrauch bei der Herstellung und Verarbeitung sowie von der 
Wiederverwertbarkeit der eingesetzten Materialien ab. Spätestens 
bei der Recyclingfähigkeit zeigt sich Kupfer als echter Musterschüler. 
Installationen aus dem roten Metall sind viel zu wertvoll, um sie bei 
einem Rückbau zu entsorgen. Anders als Verbundwerkstoffe oder 
Kunststoff lässt sich Kupfer ohne Qualitätsverlust zurückgewinnen. 
Unter www.kupferinstitut.de gibt es viele weitere Infos und Tipps.

Beim Bau eines neuen Hauses spielt nicht nur der Energieverbrauch, 
sondern auch die Wahl der Baumaterialien eine wichtige Rolle für 
die Klimafreundlichkeit.  Foto: djd/Copper Alliance/shutterstock
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GOLD
Berl. Wein

Trophy

GOLD
Mundus

Vini

GOLD
Mundus

Vini

GOLD
Mundus

Vini

GRATIS
Gläser-Set

Sie erhalten sechs Weine aus Spanien à 0,75l/Fl. und zwei Gläser von Schott Zwiesel gratis dazu. Sollte ein Wein ausverkauft sein, 
behalten wir uns vor, Ihnen automatisch den Folgejahrgang oder einen mindestens gleich- oder höherwertigen Wein beizufügen. Den 
aktuellen Inhalt Ihres Pakets fi nden Sie unter www.vinos.de/weingenuss. Dieses Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Preise 
verstehen sich inklusive Versand in Deutschland und MwSt. Ihr Spanien-Wein-Spezialist Nr. 1: Wein & Vinos GmbH, Hardenbergstr. 9a, 
10623 Berlin, Tel. 0800 31 50 60 8 (Mo-Fr 8-18 Uhr), zertifi zierter Bio-Fachhändler (DE-ÖKO-037).

Online: vinos.de/weingenuss  Artikelnummer: 34146

6 Spitzen-Weine
zum Jubiläumspreis

Ihr VINOS JUBILÄUMS PAKET beinhaltet:

29,99 €
6,44 €/l

statt 57,70 €

JETZT BESTELLEN:vinos.de/weingenuss

Montgó Monastrell 2019
Kundenliebling mit doppelter Auszeichnung.  8,95 €

Monasterio del Sur Reserva 2017   
Harmonische Cuvée mit sanfter Holznote.   7,95 €

Ambata Mencía 2020
Eleganter Weingenuss von alten Reben.  8,95 €

 8,95 €

  8,95 €

petit Obsesión 2020
Ausdrucksvoller Wein für besondere Anlässe. 14,95 €

But fi rst Vino 2020 
Ein reinsortiger Monastrell zum Verlieben. 9,95 €

Clos Lupo Reserva 2017
Perfekt gereifte, mediterrane Reserva. 6,95 €

 14,95 €

 9,95 €Harmonische Cuvée mit sanfter Holznote.   7,95 €

inkl. 0,99 € Versand

6 Flaschen +
2 Gläser

50 %
JUBILÄUMS-

RABATT

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

Bester Fachhändler
Spanien 2021

25 Jahre Vinos
Feiern Sie mit
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MEIN FACHMANN
immer für mich da

✓ Kompetenz
✓ Service
✓ Qualität

Ab 05.05.2022

Tomatenpflanzen, Tomatenpflanzen, 

Gurkenpflanzen, Gurkenpflanzen, 

Paprikapflanzen u.v.m.
Paprikapflanzen u.v.m.

im Angebot

Neu im Angebot 
Obst, Gemüse u. Säfte

www.fischers-futterbox.de

Öffnungszeiten
Mo.– Fr. 9 –17 Uhr
Sa. von 9 –12 Uhr

Frank Fischer
Wismutstr. 46  (Oststadt) Wismutstr. 46  (Oststadt) 
17036 Neubrandenburg
Tel.: 0395 - 777 49 041

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160 www.wm-aw.de Fa

Trotz Baustelle 
sind wir für Sie da!

Di. - Fr. 8 - 13 Uhr | 15 - 17 Uhr
Sa. 6 - 11 Uhr | Mo. Ruhetag

Servicewüste Deutschland:  
Woher kommt der Begriff?
Mh - Wenn Unternehmen den Kundenservice unzureichend erfül-
len, fühlen sich die Kunden nicht als König, sondern als Bittsteller. 
Diese „Bittsteller-Mentalität“ sei häufig in Deutschland vorzufinden. 
Viele Deutsche haben das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse kaum oder 
nur unzureichend erfüllt werden – und das seit vielen Jahren. Das 
Bild von der Servicewüste Deutschland ist zwar noch in unseren 
Köpfen verankert, doch wie aktuelle Studien zeigen, verändert sich 
dies zunehmend. So steigt die Zufriedenheit der Konsumenten mit 
dem Kundenservice der Unternehmen an. Die Reise des Kunden, 
auch Customer Journey genannt, (ein Begriff aus dem Marketing) 
wird zunehmend komplexer. Und die Kunden können dank der 
vielfältigen medialen Angebote leicht von einem Anbieter zum 
nächsten wechseln. Nicht nur der Preis, sondern auch der Service 
nach dem Kauf trägt ausschlaggebend zu einer Kaufentscheidung 
des Kunden bei. Was bedeutet das für Unternehmen? Das Thema 
Kundenerfahrung ist wichtiger denn je. Die Erschaffung positiver 
Erfahrungswerte obliegt nicht nur dem Marketing und dem Vertrieb, 
sondern ebenso dem Kundenservice. Er sorgt mit seiner schnellen 
Erreichbarkeit und seinen kompetenten, freundlichen Mitarbeitern, 
dass die Kunden zufrieden sind. Nur so kann der Ruf von der Ser-
vicewüste Deutschland weiter in Vergessenheit geraten.
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MEIN FACHMANN
immer für mich da

✓ Kompetenz
✓ Service
✓ Qualität

Fünfeichener Weg 3 
17094 Burg Stargard
Fax: 039603 22807

www.ass-autopartner.de

Tel.: 039603 22808

Inspektion

HU 
(mit integrierter AU)
in Zusammenarbeit mit
autoristierter Prüforganisation

Rad und Reifen

Ergebnis „sehr gut“

Autoteile + Meisterwerkstatt

Klima-Service

Achsvermessung

Motordiagnose

AutoverwertungAUSZEICHNUNG 
FÜR QUALITÄT UND SERVICE!

Müllabfuhrdaten für den  
gesamten Landkreis – 
nutzen Sie die Erinnerungs-
funktion auch für Ihre Straße!

Die App  
für NB und  
das Umland!

JETZT DIE 

KOSTENLOS DOWNLOADEN! 

dein nb APP
neu-sw.de/dein-nb

 H
Metallhandel und 

Containerdienst GmbH
17235 Neustrelitz • Rudower Straße 58a • % 03981/203048

 Ankauf: • Schrott Verkauf: • Sand
 • Buntmetall  • Kies
 • Kabel  • RC-Beton
 • Bleibatterien  • RC-Ziegel
 • Pappe/Papier  • Mutterboden
 • Altautos  • Splitt
   • Fertigbeton

Entsorgung: • Garten u. Parkabfälle  • Folie
 • Bauschutt  • Asbest
 • Baumischabfall  • Altreifen
 • Gewerbemüll  • usw.  
 • Altholz
    
Dienstleistung: • Containerdienst von 1,3 bis 34 m3

 
 
   

Ansprechpartner: Frau Rieckhoff/Frau Roeder

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 7.00 - 16.45 Uhr · Sa. 9.00 - 11.45 Uhr

ückstedt

- Anzeige -10 000 Downloads: „dein nb“-App erreicht Rekord – Umfrage gestartet
„dein nb“, die App für Neubrandenburg, hat die Marke von 10.000 Down-
loads geknackt. Nach nicht einmal einem halben Jahr hat sich das Informa-
tionsportal damit in der Stadt etabliert. Eine nächste Version ist bereits in 
Arbeit. So soll zum Beispiel der Veranstaltungskalender erweitert werden. 
Bislang umfasst er ausschließlich Events des Veranstaltungszentrums Neu-
brandenburg (VZN). Ziel ist es, eine für ganz Neubrandenburg vollständige 
Übersicht zu schaffen. Auch die Erweiterung des Mängelmelders ist geplant. 
Künftig soll es möglich sein, Störungen bei neu.sw Diensten – Wasser, 
Multimedia, Strom, Wärme – direkt an neu.sw zu melden. Seit einigen Ta-
gen läuft außerdem eine Umfrage auf der Internetseite der Stadtwerke, um 
Wünsche und Anregungen zur „dein nb“-App zu sammeln: www.neu-sw.de. 
„dein nb“ gibt es seit dem vergangenen Oktober. Die App wurde von neu.sw 
zusammen mit dem mehrfach ausgezeichneten App-Dienstleiter opwoco 

aus Münster entwickelt. Die Vorteile für die Nutzer liegen auf der Hand, 
nicht nur für Neubrandenburger: Erinnerungsfunktion für die Müllabfuhr im 
gesamten Landkreis Meck-lenburgische Seenplatte, Auskünfte zum Stadt-
busverkehr, einfache Routenplanung, mobiler Ticketkauf, Män-gelmelder 
der Stadt, Informationen von neu.sw und der Stadt sowie Nachrichten aus 
dem ganzen Land, die der NDR liefert. „dein nb“ ist kostenlos und kann im 
App- oder Play-Store heruntergeladen werden. Weitere Nachrichten von 
neu.sw finden Sie auch im neuen neu.sw Kundennewsletter neues!, der 
heute allen Haushalten im neu.sw Gebiet zugestellt wurde. Darin geht es 
unter anderem um Energieversorgung in Krisenzeiten, Ukraine-Hilfe, eine 
Spende für den Umweltschutz und den Saisonstart der Rethra.

www.neu-sw.de/newsletter
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H Ö R G E R Ä T E
*zum Nulltarif

T O P Q U A L I T Ä T - T O P B E R A T U N G

*gilt für gesetzlich Versicherte bei 
Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung.
Hinweis: Der gesetzlich vorgeschriebene 
Eigenanteil beträgt 10 Euro pro Gerät. 

W
a

n
d

e
r-

O
p

ti
k

 G
m

b
H

 •
 N

e
u

b
ra

n
d

e
n

b
u

rg

D
ie

 s
ch

ön
st

e 
A

rt
 z

u 
hö

re
n 

un
d 

zu
 s

eh
en

! 
  

www.wander-optik.de
3x in NEUBRANDENBURG
Wolfswinkelstr. 4 • Friedländer Str. 2a • Juri-Gagarin-Ring 24a

Jetzt kostenlos 
testen!

Wir nehmen uns Zeit für Sie 
Ihr Wander-Hörakustik-Team!

HÖRGERÄTE + GEHÖRSCHUTZ + MESSUNG + BERATUNG + HÖRTEST

Sie oder ein Angehöriger sind pflegebedürftig?

   
Wir sind eine der wenigen UNABHÄNGIGEN Pflegebera-
tungsstellen aus der Region!

   
Gern unterstützen wir Sie, bei der Beantragung von  
Leistungen der Pflegeversicherung. 

 
   Sie möchten in Ihren eigenen 4 Wänden wohnen  
bleiben trotz Pflegebedürftigkeit?

   
Erhalten Sie regelmäßige Beratungen/Schulungen  
aus einer Hand.

UNABHÄNGIG - NEUTRAL - KOMPETENT
Haben Sie Fragen? 

Rufen Sie uns einfach an!

Offizielle 
Pflegeberatung Kohlmeyer 
Woldegker Str. 27 | 17033 Neubrandenburg 
Tel: 0395 77 68 64 32
Mail: pflegeberatung@protonmail.com
www.offizielle-pflegeberatung-kohlmeyer.de

MEIN FACHMANN
immer für mich da

✓ Kompetenz
✓ Service
✓ Qualität

Rasenschnitt
Gartenarbeiten
Pflasterarbeiten
Heckenschnitt
Baumfällarbeiten
Winterdienst

John Austermann
Telefon +49(0)162/2165977
rasenmaeher94@gmail.com

GARTEN-/LANDSCHAFTSBAU
und DIENSTLEISTUNGEN

Ganz egal welche Dienstleistung, ob Neuanschaffung, Wartung 
oder Reparatur, ob Neubau, Anbau oder Umbau, Renovierung 
oder Raumausstattung. Für all ihre Vorhaben gibt es einen Fach-
mann in Ihrer Nähe! Der Weg zum Fachmann lohnt sich immer! 
Auch wenn der Trent zum „Do it yourself“ in der letzten Zeit zuge-
nommen hat, ist nicht alles Fachmann, was in Hof und Haus selber 
Hand anlegt! Da ist die Qual der Wahl vor dem Baumarkt-Regal. 
Eine Produktvielfalt, die einen „erschlägt“! Nehme ich das richtige 
Material? Habe ich das richtige Werkzeug? Im Falle der Gewähr-
leistung „buttert“ der selbst ernannte Fachmann im Schadensfall 
eben noch einmal oben drauf, oder er geht das nächste Mal lieber 
gleich zum Fachmann. Dabei gibt es gute Gründe, warum sich der 
Weg zum Fachmann lohnt! Da ist zum einem die riesige Erfahrung, 
die der Maurer, Dachdecker, Zimmerer, Fliesenleger etc mitbringt, 
denn er hat seinen Job von der Pike auf gelernt, über Jahre hinweg 
perfektioniert und Wissen kontinuierlich auf den neuesten Stand 
gebracht. Und das alles für Sie! Die Erfahrungswerte eines Fach-
betriebes sind durch nichts zu ersetzen und ersparen so mache 
nachträgliche, oft kostspielige Ausbesserung. Und das Wichtigste: 
die Garantie: Sie bekommen eine klare Kosteneinschätzung und 
Planungssicherheit durch Garantieansprüche. 

Also noch Fragen?
Kommen Sie lieber gleich zu Ihrem Fachbetrieb.

Marienhof 16 a · 17349 Lindetal
Telefon: 039603 27755 · Mobil: 0174 9359101

E-Mail: jensburmeistertransporte@t-online.de

zuverlässig & schnell

BURMEISTER
TRANSPORTE & MEHR

Jens Burmeister

• Containerdienst 1,5 bis 3,5 m3

• Entsorgung von Abfällen aller Art
• Winterdienst

• Kleintransporte
• Anlieferung von Baumaterial
• Baggerarbeiten
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Bürgermeisterwahl 2022 

Frischer Wind! 
Miteinander 
Gestalten - 
gemeinsam für Burg Stargard und die 
Ortsteile - kompetent und parteilos 

Unsere Kandidatin 
Katja Sievert 
Diplom-Pädagogin, 46 Jahre 

Ihre Stimme am 12.06. für unsere Bürgermeisterkandidatin! 

Wählergruppe Stargard 2030 
www.stargard2030.de kontakt@stargard2030.de
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